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A. Einleitung 
 
 
 
Hinweis: 
Bei Bestimmungen, die sowohl männliche als auch weibliche Personen betreffen, wird 
aus Gründen einer erleichterten Lesbarkeit nur die männliche Form verwendet, doch sind 
damit stets auch die weiblichen Destinatäre miterfasst. 
 
 
 
Art. 1 - Zweck / Grundlagen 
 
 
(1) 
Die 
SSO-Vorsorgestiftung für zahnmedizinische Berufe, Zürich 
(Stiftung) ist eine Vorsorgeeinrichtung im Sinne des BVG. Folgende Arbeitgeber können 
sich der Stiftung unter Vorbehalt der reglementarischen Bestimmungen zur Durchführung 
der beruflichen Vorsorge für die in Art. 3 bezeichneten Arbeitnehmer anschliessen: 

- selbständigerwerbende Mitglieder der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft (SSO) 
und selbständigerwerbende Angehörige von zahnmedizinischen Berufen; 

- juristische Personen und Personengesellschaften, deren Teilhaber Mitglied der SSO 
sind. Sind nicht alle Teilhaber Mitglied der SSO, kann der Anschluss aus Billigkeits-
gründen zugelassen werden; 

- zahnmedizinische Ausbildungsorganisationen; 

- selbständigerwerbend, vorwiegend für die Stiftung, Gremien und Organisationen der 
SSO und deren Untersektionen tätige Personen. 

 
Die Stiftung ist im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen und dem gesamt-
schweizerischen Sicherheitsfonds angeschlossen. Sie garantiert die Erbringung der sich 
nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor-
sorge (BVG) ergebenden Leistungen und die Erfüllung von dessen Bestimmungen. 
 
 
(2) 
Selbständigerwerbende gemäss Abs. 1 können sich unter Vorbehalt der reglementari-
schen Bestimmungen für ihre persönliche, freiwillige berufliche Vorsorge bei der Stiftung 
versichern. Bestimmungen dieses Reglements, die sich auf die Arbeitgeber beziehen, 
gelten für sie sinngemäss. 
 
Universitäts-Assistenten, die Mitglied der SSO sind, können sich der Stiftung zur Durch-
führung ihrer beruflichen Vorsorge anschliessen, sofern der Arbeitgeber zustimmt. 
 
 
(3) 
Grundlage der Personalvorsorge bilden eine in Eigenverantwortung geführte Sparkasse 
sowie eine Risikoversicherung und eine Rentenversicherung aufgrund eines Vertrags 
zwischen der Stiftung und der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenan-
stalt, Zürich (Swiss Life). 
 
Der Anschluss an die Stiftung wird ergänzend in einer Anschlussvereinbarung geregelt. 
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(4) 
Der Arbeitgeber meldet der Stiftung zu Handen von Swiss Life die für die Durchführung 
der Personalvorsorge notwendigen Daten. Soweit erforderlich, gibt Swiss Life diese und 
die sich aus der Durchführung ergebenden Daten an andere Versicherer, z.B. Rückversi-
cherer, weiter. Bei einem Rückgriff auf einen haftpflichtigen Dritten (Art. 9 Abs. 3) ist die 
Stiftung ermächtigt, die für die Durchsetzung ihrer Rechtsansprüche nötigen Daten dem 
haftpflichtigen Dritten bzw. dem Haftpflichtversicherer mitzuteilen. 
 
Die Stiftung und Swiss Life gewährleisten eine vertrauliche Behandlung der Daten ge-
mäss den einschlägigen diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen. 
 
 
 
Art. 2 - Verwaltung der Personalvorsorge 
 
 
Der Stiftungsrat ist das leitende Organ der Vorsorgeeinrichtung. Seine Aufgaben und die 
Einzelheiten der Verwaltung der Personalvorsorge sind in der Stiftungsurkunde, im Ge-
schäfts- und im Anlagereglement festgehalten. 
 
Der Stiftungsrat ist befugt, die sich aus dem Reglement und der Anschlussvereinbarung 
ergebenden Verwaltungsaufgaben ganz oder teilweise an Swiss Life zu delegieren. 
 
Die Bekanntmachungen der Stiftung erfolgen im Publikationsorgan der SSO. Der Stif-
tungsrat kann weitere Formen der Bekanntmachung beschliessen. 
 
 
 
 
B. Allgemeine Bestimmungen und Begriffe 
 
 
 
Art. 3 - Versicherter Personenkreis / Zeitpunkt der Aufnahme 
 
 
(1) 
Der Arbeitgeber kann sein Personal unterschiedlich versichern. Er bildet zu diesem 
Zweck zwei Kollektive und wählt aus dem Angebot an Versicherungsplänen für jedes 
Kollektiv einen Versicherungsplan aus. Eines der beiden Kollektive umfasst die Mitarbei-
ter, denen in der Praxis Kaderfunktion zukommt, und das andere die übrigen Mitarbeiter. 
 
Der Arbeitgeber kann sich für die Durchführung der persönlichen beruflichen Vorsorge in 
einem anderen Plan versichern als seine Mitarbeiter. 
 
Unter Vorbehalt der reglementarischen Voraussetzungen sind nach Abschluss einer An-
schlussvereinbarung mit der Stiftung zu versichern: 

- alle AHV-beitragspflichtigen Arbeitnehmer eines der Stiftung angeschlossenen Arbeit-
gebers; 

- die Universitäts-Assistenten, sofern die Voraussetzungen von Art. 1 Abs. 2 Abschnitt 2 
erfüllt sind; 

- die Arbeitgeber, die sich allein oder zusammen mit ihren Arbeitnehmern der Stiftung 
für eine persönliche Versicherung angeschlossen haben. 
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Die Aufnahme erfolgt für 

- Arbeitnehmer bei Beginn des Arbeitsvertrages, 

- Arbeitgeber auf den in der Anmeldung genannten Termin, frühestens am Monatser-
sten, in welchem der Eingang der Anmeldung bei der Geschäftsstelle der Stiftung er-
folgt ist, 

frühestens jedoch am 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres. 
 
Vorbehalten bleibt Abs. 2. 
 
Ist eine Person bei ihrer Aufnahme in die Personalvorsorge voll arbeitsfähig und gesund, 
so besteht in der Regel ohne Vorbehalt Anspruch auf Leistungen gemäss diesem Re-
glement. 
 
Leistungsausschluss gemäss BVG 
Ist eine Person vor oder bei ihrer Aufnahme in die Personalvorsorge nicht voll arbeitsfä-
hig, ohne für diese Arbeitsunfähigkeit im Sinne des BVG invalid zu sein, und führt die Ur-
sache dieser Arbeitsunfähigkeit innerhalb der nach BVG massgebenden Frist zur Invalidi-
tät oder zum Tod, so besteht kein Anspruch auf Leistungen gemäss diesem Reglement. 
War die Person bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit in einer anderen Vorsorgeeinrichtung 
versichert, so ist diese für die Erbringung von Leistungen zuständig (Art. 18 Bst. a und 23 
Bst. a BVG). Die Ausrichtung von Mindestleistungen gemäss BVG im Sinne einer Vorlei-
stung bleibt vorbehalten. 
 
Sonderbestimmungen gelten für eine Person, die infolge eines Geburtsgebrechens inva-
lid ist oder als Minderjährige invalid wurde und deshalb bei der Aufnahme in die Perso-
nalvorsorge mindestens 20%, aber weniger als 40% arbeitsunfähig war (Art. 18 Bst. b 
und c sowie Art. 23 Bst. b und c BVG). 
 
Aufnahme mit Leistungsvorbehalt 
Die Stiftung bzw. Swiss Life kann die Übernahme der Deckung von Vorsorgeleistungen, 
die über die Mindestleistungen gemäss BVG hinausgehen, vom Ergebnis einer ärztlichen 
Untersuchung abhängig machen. Nach Eingang des Arztberichts entscheidet die Stiftung 
bzw. Swiss Life über die Übernahme der Deckung mit oder ohne Vorbehalt. Ein Lei-
stungsvorbehalt dauert höchstens fünf Jahre. Für Arbeitgeber kann auf den Mindestlei-
stungen gemäss BVG ein Leistungsvorbehalt von höchstens drei Jahren angebracht wer-
den (Art.  45 Abs. 1 BVG), sofern nicht der zu versichernde Arbeitgeber mindestens wäh-
rend sechs Monaten obligatorisch versichert war und sich innert Jahresfrist freiwillig ver-
sichert (Art. 45 Abs. 2 BVG). Im Übrigen kann der Stiftungsrat die Versicherung eines Ar-
beitgebers ablehnen. 
 
Die mit den eingebrachten Freizügigkeitsleistungen erworbenen überobligatorischen Lei-
stungen sind von einem möglichen Leistungsvorbehalt nur soweit und solange betroffen, 
als bereits bisher ein Leistungsvorbehalt bestanden hat, dessen Gültigkeitsdauer von 
insgesamt höchstens fünf Jahren noch nicht abgelaufen ist. Der Vorbehalt wird der versi-
cherten Person bekanntgegeben. 
 
Im Vorsorgefall hat ein Leistungsvorbehalt folgende Auswirkung: 

Führen die im Leistungsvorbehalt aufgeführten Gesundheitsprobleme innerhalb der Vor-
behaltsdauer zum Tod der versicherten Person oder zu ihrer Arbeitsunfähigkeit, die zur 
Invalidität oder zum Tod führt, so besteht im oben erwähnten Ausmass kein Anspruch auf 
die überobligatorischen Todesfallleistungen und während der gesamten Invaliditätsdauer 
kein Anspruch auf die überobligatorischen Invaliditätsleistungen. Tritt ein Vorsorgefall 
nicht wegen der im Leistungsvorbehalt aufgeführten Gesundheitsprobleme ein, oder er-
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folgt er nach Ablauf der Vorbehaltsdauer, so hat der Leistungsvorbehalt keine Auswir-
kung. 
 
 
(2) 
Nicht in die Personalvorsorge aufgenommen werden: 

- Personen, die das ordentliche Rücktrittsalter (Art. 4 Abs. 2) bereits erreicht oder über-
schritten haben; 

- Personen, deren Jahreslohn (Art. 6 Abs. 2) den nach BVG als Aufnahmegrenze fest-
gesetzten Betrag nicht übersteigt (zz. 75% der maximalen AHV-Altersrente). Dieser 
Betrag wird für Personen, die im Sinne der Eidgenössischen Invalidenversicherung (IV) 
teilinvalid sind, gekürzt. Die Kürzung beträgt: 
- 25% bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40% 
- 50% bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50% und 
- 75% bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 60%; 

- Personen, für die der Beschäftigungsgrad für teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer zu be-
rücksichtigen ist (Anschlussvereinbarung), wenn der Jahreslohn die proportional zum 
Beschäftigungsgrad gekürzte Aufnahmegrenze nach BVG nicht übersteigt. Die Kür-
zung der Aufnahmegrenze kann höchstens 80% betragen. 

- Personen mit einem auf höchstens 3 Monate befristeten Arbeitsvertrag. Wird jedoch 
das Arbeitsverhältnis ohne Unterbruch über die Dauer von drei Monaten hinaus ver-
längert, erfolgt die Aufnahme in die Personalvorsorge ab dem Zeitpunkt, in dem die 
Verlängerung vereinbart wurde. Ab 1.1.2009 gilt zudem Folgendes: Bei mehreren auf-
einanderfolgenden, unterbrochenen Anstellungen beim gleichen Arbeitgeber, die ins-
gesamt länger als drei Monate dauern, erfolgt die Aufnahme in die Personalvorsorge 
ab Beginn des insgesamt vierten Monats, sofern kein Unterbruch länger als drei Mona-
te dauert. Wurde jedoch vor dem ersten Arbeitsantritt vereinbart, dass die Anstellungs-
dauer insgesamt drei Monate übersteigt, erfolgt die Aufnahme in die Personalvorsorge 
nicht erst nach insgesamt vier Monaten, sondern bereits ab der ersten Anstellung. 

- Personen, die nebenberuflich tätig sind und bereits für eine hauptberufliche Erwerbstä-
tigkeit obligatorisch versichert sind oder im Hauptberuf eine selbständige Erwerbstätig-
keit ausüben; nach Absprache mit der Geschäftsstelle der Stiftung sind Ausnahmen 
betriebsweise möglich; 

- Personen, die im Sinne der IV zu mindestens 70% invalid sind; 

- Personen, die nicht (oder voraussichtlich nicht dauernd) in der Schweiz tätig und im 
Ausland genügend versichert sind, sofern sie die Befreiung von der Aufnahme in die 
Personalvorsorge beantragen. 

 
 
(3) 
Lohnteile, die ein Arbeitnehmer von andern Arbeitgebern bezieht, werden nicht versichert 
(Ausschluss von freiwilligen Versicherungen gemäss Art. 46 Abs. 1 und 2 BVG). Nach 
Absprache mit der Geschäftsstelle der Stiftung sind Ausnahmen betriebsweise möglich. 
 
 
(4) 
Sinkt der Jahreslohn, ohne dass es sich um einen vorübergehenden Lohnausfall handelt, 
derart, dass eine Person nach diesem Reglement nicht mehr obligatorisch zu versichern 
ist, so erlischt der Anspruch auf die reglementarischen Leistungen. Ist ein Altersguthaben 
vorhanden, so wird das individuelle Alterskonto gemäss Art. 11 beitragsfrei weitergeführt, 
höchstens jedoch während sechs Monaten. Die versicherte Person meldet bis zum Ab-
lauf der vorstehenden Frist, ob das Altersguthaben als Einlage für eine Freizügigkeitspo-
lice oder als Einlage auf ein Freizügigkeitskonto zu verwenden ist. Erfüllt die versicherte 
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Person diese Meldepflicht nicht, so wird die Freizügigkeitsleistung spätestens nach 
2 Jahren der Auffangeinrichtung BVG überwiesen (Art. 4 Abs. 2 FZG). 
 
 
 
Art. 4 - Alter / Ordentliches Rücktrittsalter 
 
 
(1) 
Als Alter für die Berechnung der Altersgutschriften gemäss Art. 12 gilt die Differenz zwi-
schen dem laufenden Kalenderjahr und dem Geburtsjahr der versicherten Person. 
 
Als Alter für die Berechnung der Beiträge für die Risikoleistungen gilt das in Jahren und 
ganzen Monaten berechnete Alter der versicherten Person, wobei die Zeit von der Ge-
burt bis zum darauffolgenden Monatsersten unberücksichtigt bleibt. 
 
 
(2) 
Das ordentliche Rücktrittsalter wird am Monatsersten erreicht, der auf die Vollendung des 
64. Altersjahres bei Frauen und des 65. Altersjahres bei Männern folgt. Vorbehalten 
bleibt die Weiterversicherung nach dem ordentlichen Rücktrittsalter (siehe Anhang 1 zu 
Art. 13 Abs. 4). 
 
Diese Bestimmungen entsprechen dem BVG mit den zugehörigen Verordnungen. Bei ei-
ner Änderung werden die Bestimmungen den neuen Vorschriften angepasst. 
 
 
 
Art. 5 - Invalidität (Erwerbsunfähigkeit) 
 
 
(1) 
Invalidität liegt vor, wenn die versicherte Person im Sinne der IV invalid ist oder durch 
ärztlichen Befund objektiv nachweisbar ganz oder teilweise ihren Beruf oder eine andere 
ihrer sozialen Stellung, ihren Kenntnissen und Fähigkeiten angemessene Erwerbstätig-
keit nicht mehr ausüben kann. 
 
 
(2) 
Ist die versicherte Person teilinvalid, so wird die Höhe der Invaliditätsleistungen unter Be-
rücksichtigung des Invaliditätsgrades bestimmt. 
 
Eine Teilinvalidität von 

- weniger als 25% gibt keinen Anspruch auf Leistungen 

- mindestens 25%, aber weniger als 60% gibt entsprechend dem Invaliditätsgrad An-
spruch auf die für Vollinvalidität festgesetzten Leistungen 

- mindestens 60%, aber weniger als 70%, gibt Anspruch auf 75% der für Vollinvalidität 
festgesetzten Leistungen 

- 70% und mehr gibt Anspruch auf die für Vollinvalidität festgesetzten Leistungen. 
 
Besteht im Invaliditätsfall ein Anspruch auf Leistungen gemäss BVG, so entspricht der 
Invaliditätsgrad mindestens dem von der IV festgestellten Invaliditätsgrad. 
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(3) 
Ist die Invalidität absichtlich herbeigeführt oder erhöht worden, so werden nur die Min-
destleistungen gemäss BVG gewährt, die jedoch im entsprechenden Umfang gekürzt 
werden, wenn die IV ihre Leistungen kürzt oder verweigert. Diese Bestimmungen gelten 
auch, wenn die Invalidität durch die aktive Teilnahme der versicherten Person an einem 
Kriege, an kriegsähnlichen Handlungen oder an Unruhen verursacht worden ist, ohne 
dass die Schweiz selbst Krieg geführt hatte oder in kriegsähnliche Handlungen hineinge-
zogen worden war. 
 
 
 
Art. 6 - Anrechenbarer Lohn 
 
 
(1) 
Grundlage für die Berechnung des anrechenbaren Lohnes (Absätze 2 ff.) ist der Jahres-
lohn: 
 
Arbeitnehmer 
Das am 1. Januar bzw. bei der Aufnahme in die Personalvorsorge massgebende, nach 
AHV-Normen bestimmte feste Jahreseinkommen (ohne gelegentlich oder vorübergehend 
anfallende Lohnteile) gilt als Jahreslohn. 
 
Variable Lohnteile, wie Provisionen, Vergütungen für Überstunden usw. werden auf 
Grund der zwischen dem Arbeitgeber und der versicherten Person getroffenen Abspra-
che berücksichtigt. 
 
Vorübergehende Lohnausfälle wegen Krankheit, Unfalls, Arbeitslosigkeit oder ähnlicher 
Gründe werden nicht in Abzug gebracht, es sei denn, es werde von der versicherten Per-
son eine Herabsetzung des anrechenbaren Lohnes verlangt. 
 
Arbeitgeber 
Das am 1. Januar bzw. bei der Aufnahme in die Personalvorsorge gemeldete Jahresein-
kommen gilt als Jahreslohn. 
 
Der Jahreslohn kann in folgendem Rahmen festgelegt werden: 

- Er muss höher sein als der nach BVG als Aufnahmegrenze festgesetzte Betrag von 
75% der maximalen AHV-Altersrente. 

- Er darf das für die Bestimmung der Beiträge an die AHV massgebende Einkommen 
nicht übersteigen. 

 
 
(2) 
Für die Vorsorgepläne gelten folgende anrechenbare Löhne: 
 
Standard u. Plus: Der Jahreslohn, der den oberen Grenzbetrag ge-

mäss Art. 8 Abs. 1 BVG nicht übersteigen darf, ab-
züglich den Koordinationsabzug gemäss BVG. 

 
Standard O, Standard S u. Plus O: Der Jahreslohn, der den 10-fachen oberen Grenz-

betrag nach Art. 8 Abs. 1 BVG nicht übersteigen 
darf, abzüglich den Koordinationsabzug gemäss 
BVG. 
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Standard I: Für die Berechnung der Alters-, Hinterlassenen- 
und Invaliden-Kinderrenten der Jahreslohn, der 
den oberen Grenzbetrag gemäss BVG nicht über-
steigen darf, abzüglich den Koordinationsabzug 
gemäss BVG. 
Für die Berechnung der Invalidenrente der Jahres-
lohn, abzüglich den Koordinationsabzug gemäss 
BVG, im Maximum jedoch CHF 150’000. 

 
Standard Splus Der Jahreslohn, im Maximum jedoch der 10-fache 

obere Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1 BVG. 
 
Plus OS: Der Jahreslohn, im Maximum jedoch der 10-fache 

und für die Risikoleistungen der 5-fache obere 
Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1 BVG. 

 
Optima: Der Jahreslohn, im Maximum jedoch CHF 350'000. 
 
Der Stiftungsrat ist zudem befugt, unter Beachtung des gesetzlichen Höchstbetrages, bei 
den Vorsorgeplänen die Begrenzung für den Jahreslohn zu ändern. Vor einer solchen 
Begrenzung bestehende laufende Leistungen sowie das vorhandene Altersguthaben 
bleiben indessen - vorbehalten anderslautender gesetzlicher Bestimmungen - gewahrt. 
 
 
(3) 
Für versicherte teilinvalide Personen wird der Koordinationsabzug gemäss BVG durch 
entsprechende Reduktion dem aktiven Teil der Versicherung angepasst. 
 
Wird in der Anschlussvereinbarung der Beschäftigungsgrad für teilzeitbeschäftigte Ar-
beitnehmer berücksichtigt, wird der Koordinationsabzug gemäss BVG proportional zum 
Beschäftigungsgrad reduziert. Die Kürzung des Koordinationsabzuges kann jedoch höch-
stens 80% betragen. 
 
Bei Teilpensionierung wird der Koordinationsabzug gemäss BVG proportional zum Be-
schäftigungsgrad nach der Teilpensionierung gekürzt. 
 
 
(4) 
Der anrechenbare Lohn entspricht für jede Person, die nach diesem Reglement obligato-
risch versichert ist, mindestens dem nach BVG massgebenden Minimalbetrag. 
 
 
(5) 
Ist eine neu zu versichernde Person teilinvalid, so wird der anrechenbare Lohn aufgrund 
des der Erwerbsfähigkeit entsprechenden Jahreslohnes festgesetzt. 
 
Wird eine bereits versicherte Person im Sinne von Art. 5 teilinvalid erklärt, so wird die 
Versicherung aufgeteilt in einen dem Rentenanspruch entsprechenden passiven Teil 
(Teilrente in Prozenten der für Vollinvalidität festgesetzten Leistungen) und einen aktiven 
Teil (= Ergänzung auf 100%). Für den passiven Teil der Versicherung bleibt der anre-
chenbare Lohn konstant. Für den aktiven Teil wird der anrechenbare Lohn nach den Be-
stimmungen dieses Artikels aufgrund des der Erwerbsfähigkeit entsprechenden Jahres-
lohnes festgesetzt. 
 
Wirkt sich eine Änderung des Invaliditätsgrades auf die Höhe der Invaliditätsleistungen 
aus, so wird die Versicherung neu aufgeteilt. Eine Abnahme des Invaliditätsgrades bleibt 
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jedoch für die Aufteilung der Versicherung unberücksichtigt, wenn der Invaliditätsgrad in-
nerhalb der folgenden 12 Monate wieder zunimmt. 
 
 
(6) 
Bei Änderungen des anrechenbaren Lohnes werden die versicherten Leistungen und die 
Beiträge grundsätzlich am 1. Januar angepasst, der mit der Änderung zusammenfällt o-
der auf diese folgt. Tritt eine Lohnänderung nach dem 1. Januar in Kraft, so können die 
versicherten Leistungen und die Beiträge, abweichend vom Grundsatz, bereits auf ihr In-
krafttreten angepasst werden. 
 
Für voll arbeitsunfähige und für vollinvalide Personen sind jedoch keine Anpassungen 
möglich. Tritt ein Versicherungsfall ein, so wird eine allenfalls zu Unrecht durchgeführte 
Anpassung rückgängig gemacht. 
 
Für die Erhöhung von Leistungen gelten die Bestimmungen über eine mögliche Gesund-
heitsprüfung und einen möglichen Leistungsvorbehalt bei Aufnahme in die Personalvor-
sorge (Art. 3 Abs. 1) sinngemäss. 
 
 
 
Art. 7 - Auskunfts- und Meldepflicht 
 
 
(1) 
Die versicherten Personen oder deren Hinterlassene haben jederzeit wahrheitsgetreu 
Auskunft über die für die Personalvorsorge massgebenden Verhältnisse zu erteilen und 
die zur Begründung von Ansprüchen auf Versicherungsleistungen erforderlichen Unterla-
gen einzureichen. Insbesondere sind unverzüglich zu melden: 

- die Verheiratung, Wiederverheiratung oder die gemäss Bundesgesetz über die einge-
tragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz) erfolgte Ein-
tragung der Partnerschaft einer versicherten Person, 

- die Aufnahme einer Lebensgemeinschaft ohne Eintragung der Partnerschaft im Sinne 
von Art. 17 Abs. 5, 

- die Einkünfte, die zu einer Änderung der Leistungspflicht der Stiftung führen (Art. 9 
Abs. 2), 

- die Änderung des Invaliditätsgrades bzw. die Erlangung der Erwerbsfähigkeit einer 
versicherten Person, 

- der Tod eines Rentenbezügers, 

- die Verheiratung, Wiederverheiratung oder die gemäss Partnerschaftsgesetz erfolgte 
Eintragung der Partnerschaft einer Person, die eine Witwenrente, Witwerrente oder 
Lebenspartnerrente bezieht, 

- die Aufnahme oder Wiederaufnahme einer Lebensgemeinschaft ohne Eintragung der 
Partnerschaft im Sinne von Art. 17 Abs. 5 einer Person, die eine Witwenrente, Witwer-
rente oder Lebenspartnerrente bezieht, 

- der Abschluss der Ausbildung bzw. die Erlangung der Erwerbsfähigkeit eines Kindes, 
für das eine Rente ausgerichtet wird, 

- für die Personalvorsorge relevante Entscheide von Sozialversicherungseinrichtungen, 

- für die Personalvorsorge relevante ärztliche Entscheide. 
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(2) 
Die Stiftung lehnt die Haftung für die sich aus der Verletzung der genannten Pflichten er-
gebenden Folgen ab. Sie behält sich die Rückforderung zuviel bezahlter Leistungen vor. 
 
Ist die versicherte Person Leistungsbezügerin der Arbeitslosenversicherung und hat sie 
für einen gleichen Zeitabschnitt Invaliditätsleistungen bezogen, so kann die Stiftung die 
zuviel bezahlten Leistungen im Rahmen der Mindestleistungen gemäss BVG direkt bei 
der Arbeitslosenversicherung zurückfordern. 
 
 
(3) 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Stiftung 

- den Eintritt eines Arbeitnehmers spätestens 10 Tage nach dem Stellenantritt, den 
Austritt spätestens 30 Tage vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 

- den Wegfall einer Kranken-Taggeldversicherung, wenn die Wartefrist der Invaliden-
rente mehr als 12 Monate beträgt, unverzüglich 

zu melden. 
 
 
 
Art. 8 - Auszahlung und Form fälliger Leistungen 
 
 
(1) 
Fällige Leistungen werden im Auftrag der Stiftung durch Swiss Life ausbezahlt, und zwar 
am schweizerischen Wohnsitz der Anspruchsberechtigten, mangels eines solchen am 
Sitz der Stiftung. 
 
 
(2) 
Unter Vorbehalt von Abs. 3 und 4 werden die nach diesem Reglement vorgesehenen 
jährlichen Renten in vierteljährlichen vorschüssigen Teilbeträgen ausbezahlt; Rentenfäl-
ligkeitstage sind der 1. Januar, der 1. April, der 1. Juli und der 1. Oktober. 
 
Der erste Teilbetrag wird im Verhältnis der Zeit bis zum nächsten Rentenfälligkeitstag 
bemessen. Stirbt ein Rentenbezüger, so werden allfällig an Hinterlassene auszurichtende 
Renten erstmals am nächsten Rentenfälligkeitstag fällig. Über den Tag des Wegfalls der 
Anspruchsberechtigung hinaus bis zum nächsten Rentenfälligkeitstag bezogene Renten-
teile sind nicht zurückzuerstatten, mit Ausnahme von Invalidenrenten und Invaliden-
Kinderrenten bei Herabsetzung des Invaliditätsgrades. 
 
 
(3) 
Beträgt im Zeitpunkt des Rentenbeginns die jährliche Altersrente oder die bei voller Inva-
lidität auszurichtende Invalidenrente weniger als 10%, die Witwenrente bzw. Witwerrente 
oder Lebenspartnerrente weniger als 6% und eine Waisen- bzw. Kinderrente weniger als 
2% der Mindestaltersrente der AHV, so wird anstelle der Rente ein einmaliger Kapitalbe-
trag ausgerichtet. 
 
Übersteigt die bei voller Invalidität auszurichtende Invalidenrente den vorerwähnten ge-
ringfügigen Betrag, so wird die Kinderrente unabhängig von ihrer Höhe als Rente ausge-
richtet. 
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(4) 
Die anspruchsberechtigte Person kann - unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmung 
- anstelle einer fällig werdenden Rente die Auszahlung eines einmaligen Kapitalbetrages 
verlangen; zu berücksichtigen sind die Bestimmungen von: 

- Art. 13 Abs. 5 in Bezug auf die Altersrente, 

- Art. 15 Abs. 3 in Bezug auf die Invalidenrente und 

- Art. 17 Abs. 4 in Bezug auf die Witwenrente bzw. Witwerrente oder  
Lebenspartnerrente. 

 
Der Stiftungsrat bestätigt der anspruchsberechtigten Person die Annahme der Erklärung. 
 
 
 
Art. 9 - Verhältnis zu anderen Versicherungen 
 
 
(1) 
Arbeitnehmer 
Für einen Versicherungsfall nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) 
oder die Militärversicherung (MVG) sind 

- die Invalidenrente und die Invaliden-Kinderrenten sowie 

- die Witwenrente, die Witwerrente (bzw. Kapitalabfindung) und die Waisenrenten 

nur im Rahmen der Mindestleistungen gemäss BVG und höchstens in dem Umfange 
versichert, dass zusammen mit den anrechenbaren Einkünften gemäss Abs. 2 Bst. a, im 
Fall des Anspruchs auf Invaliditätsleistungen ausserdem zusammen mit dem weiterhin 
erzielten oder zumutbarerweise noch erzielbaren Erwerbs- oder Ersatzeinkommen, 90% 
des mutmasslich entgangenen Verdienstes erreicht werden. 
 
Erbringt der Unfallversicherer bei den Vorsorgeplänen Standard S, Plus, Plus O, Stan-
dard Splus, Plus OS und Optima keine Witwenrente oder Witwerrente, so hat die Witwe 
bzw. der Witwer bis zu dem nach UVG versicherten Rentenbetrag mindestens Anspruch 
auf eine Leistung gemäss Art. 17; diese Leistung wird jedoch entsprechend der Kapital-
abfindung des Unfallversicherers herabgesetzt. 
 
Der Lebenspartner ohne eingetragene Partnerschaft hat bei einem Versicherungsfall 
gemäss UVG oder MVG keinen Anspruch auf Leistungen. 
 
Ist eine in die Personalvorsorge aufgenommene Person weder obligatorisch noch freiwil-
lig nach dem UVG versichert, so wird sie bezüglich der Anspruchsberechtigung auf Lei-
stungen gemäss diesem Reglement einer nach UVG versicherten Person gleichgestellt. 
 
Arbeitgeber 
Die Leistungen gemäss diesem Reglement werden, unter Vorbehalt von Abs. 2, unab-
hängig davon erbracht, ob es sich um einen Versicherungsfall nach dem Bundesgesetz 
über die Unfallversicherung (UVG) oder die Militärversicherung (MVG) handelt oder nicht. 
 
Allgemeine Bestimmungen 
Kürzt oder verweigert der Unfallversicherer oder die Militärversicherung oder die AHV/IV 
die Leistungen (z.B. weil die anspruchsberechtigte Person den Tod oder die Invalidität 
durch schweres Verschulden herbeigeführt hat), so werden für die Bestimmung der Lei-
stungen gemäss diesem Reglement die ungekürzten Leistungen nach UVG, MVG oder 
AHV/IV berücksichtigt. 
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Die Beitragsbefreiung bei Invalidität wird unabhängig davon gewährt, ob es sich um ei-
nen Versicherungsfall gemäss UVG oder MVG handelt oder nicht. 
 
 
(2) 
Die Leistungen gemäss diesem Reglement werden herabgesetzt, soweit sie zusammen 
mit anderen anrechenbaren Einkünften, im Fall des Anspruchs auf Invaliditätsleistungen 
ausserdem zusammen mit dem weiterhin erzielten oder zumutbarerweise noch erzielba-
ren Erwerbs- oder Ersatzeinkommen, 100% des mutmasslich entgangenen Verdienstes 
übersteigen. 
 
Als anrechenbare Einkünfte gelten: 

a. Leistungen der AHV/IV, der Unfallversicherung nach UVG, Leistungen nach MVG so-
wie andere Leistungen in- und ausländischer Sozialversicherungen und Vorsorgeein-
richtungen (mit Ausnahme von Hilflosenentschädigungen, Abfindungen und ähnlichen 
Leistungen) 

b. Leistungen aus einer andern Versicherung, an die der Arbeitgeber mindestens die 
Hälfte der Prämien bezahlt hat. Der Anspruch auf die sich nach den Bestimmungen 
des BVG ergebenden Mindestleistungen bleibt in jedem Fall gewahrt. 

c. Haftpflichtleistungen eines Dritten. 
 
Haftpflichtleistungen eines Dritten werden nur soweit angerechnet, als die Stiftung nicht 
in die Forderungen eintritt, die der anspruchsberechtigten Person aus dem gleichen Ver-
sicherungsfall zustehen. Werden Haftpflichtleistungen angerechnet, so besteht minde-
stens Anspruch auf die Leistungen gemäss BVG. 
 
Die Einkünfte der Witwe, des Witwers, oder des überlebenden Lebenspartners gemäss 
Art. 17 Abs. 5 und der Waisen werden zusammengerechnet. Einmalige Kapitalleistungen 
werden in versicherungstechnisch gleichwertige Renten umgerechnet. 
 
Ist ein Teil des Altersguthabens für Wohneigentum vorbezogen worden, so werden als 
Leistungen gemäss diesem Reglement zur Bestimmung einer allfälligen Herabsetzung 
diejenigen Leistungen angerechnet, die sich ohne den Vorbezug ergeben hätten. Dage-
gen bleiben Leistungen aus einer Zusatzversicherung, welche die versicherte Person zur 
teilweisen oder ganzen Deckung der Lücke gemäss Art. 10 Abs. 6 abgeschlossen hat, 
unberücksichtigt. 
 
Leistungen bzw. Teile von Leistungen, die aufgrund der Bestimmungen dieses Artikels 
sowie aufgrund der vollen Lohnzahlung (Abschnitt D) nicht zu erbringen sind, verbleiben 
der Stiftung. 
 
 
(3) 
Hat eine Person Anspruch auf Invaliditäts- oder Todesfallleistungen und stehen ihr aus 
dem gleichen Versicherungsfall Forderungen gegen haftpflichtige Dritte zu, so tritt die 
Stiftung in der Regel in diese Forderungen bis zur Höhe der reglementarischen Leistun-
gen ein. 
 
 
(4) 
Im Umfange, in dem die Stiftung Leistungen erbringt, die vom Arbeitgeber oder der Ar-
beitgeberin finanziert worden sind, gilt die Abgangsentschädigung im Sinne von Art. 339d 
des Obligationenrechts als abgegolten. 
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Art. 10 - Abtretung / Verpfändung und Vorbezug für Wohneigentum 
 
 
(1) 
Ansprüche aus diesem Reglement können, unter Vorbehalt von Abs. 2, vor der Fälligkeit 
weder abgetreten noch verpfändet werden. 
 
 
(2) 
Die versicherte Person kann im Rahmen von Abs. 3 und unter Beachtung der übrigen 
Gesetzes- und Ausführungsbestimmungen für einen der folgenden Zwecke den An-
spruch auf die Alters-, Invaliditäts- und Hinterlassenenleistungen oder einen Betrag bis 
zur Höhe der Freizügigkeitsleistung verpfänden oder das Altersguthaben - bzw. einen 
Teil davon - vorbeziehen: 
a. für den Erwerb und die Erstellung einer Eigentumswohnung oder eines Einfamilien-

hauses 

b. für eine Beteiligung bei einer Wohnbaugenossenschaft, einer Mieter-Aktiengesell-
schaft oder einem gemeinnützigen Wohnbauträger 

c. für die Rückzahlung von Hypothekardarlehen. 
 
Voraussetzung ist die Nutzung der Eigentumswohnung, des Einfamilienhauses oder der 
mitfinanzierten Wohnung (Beteiligung) durch die versicherte Person an ihrem Wohnsitz 
oder an ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort. 
 
Hat die versicherte Person zur Verbesserung ihres Vorsorgeschutzes eine Einkaufs-
summe erbracht, so darf sie den durch den Einkauf finanzierten Teil des Altersguthabens 
frühestens drei Jahre nach dem Einkauf vorbeziehen. 
 
Ist die versicherte Person vollinvalid, so ist die Verpfändung und die Geltendmachung ei-
nes Vorbezugs nicht möglich; ist sie teilweise erwerbsfähig, so ist die Verpfändung und 
die Geltendmachung eines Vorbezugs aufgrund des aktiven Teils der Versicherung mög-
lich. 
 
Bei einer verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden Person ist für eine 
Verpfändung und einen Vorbezug die schriftliche Zustimmung des Ehegatten resp. des 
eingetragenen Partners erforderlich. Die Verpfändung ist der Stiftung schriftlich anzuzei-
gen. 
 
Die Stiftung zahlt den für Wohneigentum geltend gemachten Betrag innerhalb von 
6 Monaten aus, frühestens jedoch auf den durch die versicherte Person beantragten 
Zeitpunkt. Die Auszahlung erfolgt gegen Vorweisung der entsprechenden Belege und im 
Einverständnis der versicherten Person direkt an die von ihr bezeichnete berechtigte Par-
tei. Machen mehrere versicherte Personen in der genannten Zeitperiode einen Vorbezug 
geltend, so erledigt die Stiftung die Gesuche grundsätzlich nach ihrem Eingang. 
 
Ist diese Behandlung der Gesuche aus Liquiditätsgründen nicht möglich oder zumutbar, 
so befindet die Stiftung über deren Aufschub im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen. Ausserdem kann die Stiftung während der Dauer einer Unterdeckung die Auszah-
lung eines für die Rückzahlung von Hypothekardarlehen geltend gemachten Betrages 
einschränken oder ganz verweigern. 
 
 
(3) 
Die Verpfändung und die Geltendmachung eines Vorbezugs sind bis drei Jahre vor Ent-
stehung des Anspruchs auf Altersleistungen bis zu einem Höchstbetrag möglich. 
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Höchstbetrag bis Vollendung des 50. Altersjahres: 
Er entspricht der Freizügigkeitsleistung gemäss Art. 25 im Zeitpunkt der Verpfändung 
bzw. des Vorbezugs. 
 
Höchstbetrag nach Vollendung des 50. Altersjahres: 
Er entspricht der Freizügigkeitsleistung gemäss Art. 25 bei Vollendung des 50. Altersjah-
res oder, wenn dieser Betrag höher ist, der Hälfte der Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt 
der Verpfändung bzw. des Vorbezugs. 
 
Für den Vorbezug zur Verwendung gemäss Abs. 2 Bst. a und c und für jede Rückzah-
lung in Teilbeträgen (Abs. 5) legt der Bundesrat einen Mindestbetrag fest. Dieser beträgt 
zz. CHF 20'000. 
 
Der vorbezogene Betrag bzw. der aus der Pfandverwertung der gemäss Abs. 2 verpfän-
deten Leistungsansprüche oder Freizügigkeitsleistung erzielte Erlös ist im Zeitpunkt der 
Auszahlung als Kapitalleistung aus Vorsorge gemäss Art. 83a Abs. 1 BVG zu versteuern. 
 
 
(4) 
Der Pfandvertrag kann vorsehen, dass sich der verpfändete Betrag im Rahmen des 
Höchstbetrages gemäss Abs. 3 jährlich, bis zu einer allfälligen Pfandverwertung, erhöht. 
 
Ein weiterer Vorbezug ist jeweils frühestens nach Ablauf von fünf Jahren seit dem letzten 
Bezug möglich. Für die Ermittlung des neuen höchstmöglichen Vorbezugs sind die Be-
stimmungen von Abs. 3 massgebend. Für Personen, die das 50. Altersjahr überschritten 
haben, gelten die folgenden zusätzlichen Bestimmungen: Die Freizügigkeitsleistung bei 
Vollendung des 50. Altersjahres erhöht sich um einen allfällig nach diesem Alter zurück-
bezahlten Vorbezug bzw. vermindert sich um einen allfällig nach diesem Alter vorbezo-
genen Betrag. Die Begrenzung auf die Hälfte der Freizügigkeitsleistung wird ermittelt 
aufgrund der Differenz zwischen der Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt des Vorbezugs 
und dem für das Wohneigentum in diesem Zeitpunkt bereits eingesetzten Betrag. 
 
 
(5) 
Die versicherte Person kann den Vorbezug bzw. den aus einer Pfandverwertung erziel-
ten Erlös in einem Betrag oder in Teilbeträgen (Abs. 3) bis drei Jahre vor Entstehung des 
Anspruchs auf die Altersleistungen, jedoch bis spätestens drei Jahre vor dem ordentli-
chen Rücktrittsalter oder bis zum Beginn einer Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur In-
validität oder zum Tod führt, oder bis zur Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung zu-
rückzahlen. 
 
Die versicherte Person ist verpflichtet, den Vorbezug in einem Betrage zurückzuzahlen, 
wenn sie das Wohneigentum veräussert oder Rechte am Wohneigentum einräumt, die 
wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommen. 
 
Bei ganzer oder teilweiser Rückzahlung des Vorbezugs bzw. des aus einer Pfandverwer-
tung erzielten Erlöses kann der darauf bezahlte Steuerbetrag ohne Zins - mit schriftli-
chem Gesuch innerhalb von drei Jahren seit der Rückzahlung - bei der Behörde des 
Kantons, die den Steuerbetrag erhoben hat, zurückgefordert werden. 
 
 
(6) 
Durch den vorbezogenen Betrag werden der obligatorische und der überobligatorische 
Teil des vorhandenen Altersguthabens nach ihrem prozentualen Anteil am gesamten Al-
tersguthaben gekürzt. Entsprechend ergeben sich tiefere Altersleistungen sowie tiefere 
Invaliditäts- und Todesfallleistungen, soweit für deren Bestimmung die Höhe des Alters-
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guthabens massgebend ist. Für die bei den Invaliditäts- und Todesfallleistungen entste-
hende Lücke des Vorsorgeschutzes kann bei Swiss Life eine Zusatzversicherung abge-
schlossen werden. Die Kosten einer Zusatzversicherung hat die versicherte Person zu 
tragen. 
 
Bei einer Rückzahlung des vorbezogenen Betrages werden der obligatorische und der 
überobligatorische Teil des vorhandenen Altersguthabens nach ihrem prozentualen An-
teil am gesamten Altersguthaben erhöht. Die durch den Vorbezug in ihrer Höhe tangier-
ten Leistungen werden nach dem im Zeitpunkt der Rückzahlung in Kraft stehenden Vor-
sorgereglement neu bestimmt. Für den Einkauf der Differenz zwischen den sich nach ei-
ner vollständigen Rückzahlung der vorbezogenen Beträge ergebenden Leistungen und 
den Leistungen, die sich ohne den Einsatz der Mittel für Wohneigentum ergeben hätten, 
kann die versicherte Person gemäss Art. 12 Abs. 4 eine Einkaufssumme erbringen. 
 
Diese Bestimmungen werden bei der Pfandverwertung bzw. einer Rückzahlung eines 
aus der Pfandverwertung erzielten Erlöses sinngemäss angewendet. 
 
 
 
 
C. Altersleistungen 
 
 
 
Art. 11 - Altersguthaben 
 
 
(1) 
Für die versicherten Personen wird durch Führung eines individuellen Alterskontos ein 
Altersguthaben geäufnet, das aus einem obligatorischen und einem überobligatorischen 
Teil besteht. Der obligatorische Teil entspricht dem Altersguthaben gemäss Art. 15 
und 16 BVG. Die Differenz zwischen dem obligatorischen Teil und dem gesamten Alters-
guthaben wird als überobligatorischer Teil bezeichnet. 
 
Dem Alterskonto werden folgende Posten gutgeschrieben: 

- die Altersgutschriften (Art. 12 Abs. 1), 

- die Freizügigkeitsleistungen aus früheren Vorsorgeverhältnissen; sie sind bei der Auf-
nahme in die Personalvorsorge obligatorisch einzubringen, soweit sie zum Einkauf von 
Versicherungsjahren (Art. 12 Abs. 3) verwendet werden können, 

- die Freizügigkeitsleistung, die bei Ehescheidung oder bei gerichtlicher Auflösung der
eingetragenen Partnerschaft aus der Vorsorgeeinrichtung des geschiedenen Ehegat-
ten resp. des ehemals eingetragenen Partners der gerichtlich aufgelösten eingetrage-
nen Partnerschaft in die Personalvorsorge gemäss diesem Reglement übertragen wor-
den ist, 

- die Einlagen zur Rückzahlung der für Wohneigentum vorbezogenen Beträge oder ei-
nes aus der Pfandverwertung erzielten Erlöses, 

- die Einkaufssummen, die gemäss Art. 12 Abs. 4 erbracht werden, 

- die Einlagen aus Überschüssen aus dem Versicherungsvertrag mit Swiss Life (Art. 23) 
oder aus dem freien Stiftungsvermögen (Art. 23a) gemäss Beschluss des Stiftungsra-
tes oder Einlagen aufgrund von freiwilligen Zuwendungen des Arbeitgebers 

- die Zinsen 
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Dem Alterskonto werden folgende Posten belastet: 

- die Freizügigkeitsleistung, die aufgrund der Ehescheidung oder bei gerichtlicher Auflö-
sung der eingetragenen Partnerschaft auf die Vorsorgeeinrichtung des geschiedenen 
Ehegatten resp. des ehemals eingetragenen Partners der gerichtlich aufgelösten ein-
getragenen Partnerschaft zu übertragen ist, 

- der für Wohneigentum vorbezogene Betrag oder die Pfandsumme aufgrund einer 
Pfandverwertung. 

 
Derjenige Teil der eingebrachten Freizügigkeitsleistung, der nicht zum Einkauf von Versi-
cherungsjahren eingesetzt werden kann, wird nicht dem Alterskonto gutgeschrieben; er 
wird als Einlage für eine Freizügigkeitspolice oder, auf Wunsch der versicherten Person, 
als Einlage auf ein Freizügigkeitskonto verwendet. 
 
 
(2) 
Für die Verzinsung des obligatorischen Teils des Altersguthabens entspricht der Zinssatz 
dem vom Bundesrat vorgegebenen Mindestzinssatz. Für die Verzinsung des überobliga-
torischen Teils des Altersguthabens wird der den einjährigen Kollektiv-Lebensversiche-
rungstarifen von Swiss Life für Sparversicherungen zugrunde liegende Zinssatz ange-
wendet. 
 
Der Zins wird auf dem Stand des Alterskontos am Ende des Vorjahres berechnet und am 
Ende jedes Kalenderjahres dem Alterskonto gutgeschrieben. Die Zinsberechnung im Fal-
le einer Weiterführung der Versicherung nach dem ordentlichen Rücktrittsalter ist in An-
hang 1 zu Art. 13 Abs. 4 geregelt. 
 
 
(3) 
Tritt eine Person während des Jahres der Personalvorsorge bei, so wird der Zins für das 
Eintrittsjahr auf der eingebrachten Freizügigkeitsleistung pro rata temporis berechnet und 
am Ende des Kalenderjahres dem Alterskonto gutgeschrieben. Diese Bestimmung gilt 
sinngemäss für Einkaufssummen oder Einlagen, die während des Jahres geleistet wer-
den. 
 
Tritt ein Versicherungsfall ein oder scheidet die versicherte Person während des Jahres 
aus der Personalvorsorge aus, so wird der Zins für das laufende Jahr auf dem Stand des 
Alterskontos am Ende des Vorjahres bis zum Zeitpunkt berechnet, in dem der Versiche-
rungsfall eingetreten oder die Freizügigkeitsleistung fällig ist. 
 
 
(4) 
Das Endaltersguthaben ohne Zins entspricht dem jeweiligen Stand des Alterskontos am 
Ende des laufenden Kalenderjahres, erhöht um die Altersgutschriften für die vom folgen-
den Kalenderjahr an bis zum ordentlichen Rücktrittsalter fehlende Zeit, ohne Zins. 
 
 
(5) 
Das gesetzliche Endaltersguthaben ohne Zins entspricht dem jeweiligen Stand des Al-
terskontos gemäss BVG am Ende des laufenden Kalenderjahres, erhöht um die Alters-
gutschriften gemäss BVG für die vom folgenden Kalenderjahr an bis zum ordentlichen 
Rücktrittsalter fehlende Zeit, ohne Zins. 
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Art. 12 - Altersgutschriften 
 
 
(1) 
Die jährlichen Altersgutschriften betragen: 
 
Vorsorgepläne Standard, Standard O, Standard I, Plus u. Plus O 
   Altersgutschriften in %  
 Alter  des anrechenbaren Lohnes  
 25 - 34 7% 
 35 - 44 10% 
 45 - 54 15% 
 55 - 65 *) 18% 
*) Für Frauen bis Alter 64    
 
Vorsorgeplan Standard S 
   Altersgutschriften in %  
 Alter  des anrechenbaren Lohnes  
  Lohnteile gemäss BVG, zz. bis 

höchstens 300% der maximalen 
AHV-Altersrente 

Lohnteile über dem maximalen 
Jahreslohn gemäss BVG 

 25 - 34 7% 20% 
 35 - 44 10% 20% 
 45 - 54 15% 20% 
 55 - 65 *) 18% 20% 
*) Für Frauen bis Alter 64    
 
Vorsorgepläne Standard Splus & Plus u. OS 
   Altersgutschriften in %  
 Alter  des anrechenbaren Lohnes  

 25 - 65 *) 25% 
*) Für Frauen bis Alter 64    
 
Vorsorgeplan Optima 
   Altersgutschriften in %  
 Alter  des anrechenbaren Lohnes  
 25 - 34 6% 
 35 - 44 10% 
 45 - 65 *) 14% 
*) Für Frauen bis Alter 64    
 
Die Höhe der jährlichen Altersgutschriften im Falle einer Weiterführung der Versicherung 
nach dem ordentlichen Rücktrittsalter sind in Anhang 1 zu Art. 13 Abs. 4 festgelegt. 
 
 
(2) 
Altersgutschriften erfolgen frühestens ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres. 
 
 
(3) 
Mit den eingebrachten Freizügigkeitsleistungen werden Versicherungsjahre eingekauft. 
Der Einkauf basiert auf der Nachzahlung von Altersgutschriften gemäss Abs. 1, unter Be-
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rücksichtigung des Lohnes im Zeitpunkt der Aufnahme der Person in die Personalvorsor-
ge. 
 
Der maximale Einkauf entspricht der Differenz zwischen dem maximal möglichen und 
dem effektiv vorhandenen Altersguthaben im Zeitpunkt des Einkaufs. Das maximal mög-
liche Altersguthaben entspricht dem Altersguthaben, das gemäss Vorsorgeplan bei lük-
kenloser Beitragsdauer und mit dem aktuellen versicherten Lohn bis zum Zeitpunkt des 
Einkaufs erreichbar wäre. Die Berechnung der Höhe des maximal möglichen Altersgut-
habens ist im Anhang 3 Einkaufstabellen aufgeführt. 
 
 
(4) 
Die versicherte Person kann zur Verbesserung ihres Vorsorgeschutzes in folgenden Fäl-
len bis zum Erreichen der vollen reglementarischen Leistungen eine freiwillige Einkaufs-
summe erbringen, berechnet analog Abs. 3, 2. Abschnitt: 

a. für den Einkauf von fehlenden Versicherungsjahren, die nicht durch die Freizügigkeits-
leistungen eingekauft werden konnten; nach einem vollen Einkauf basiert das Alters-
guthaben auf der maximal möglichen Versicherungsdauer. Durch den Einkauf von feh-
lenden Versicherungsjahren wird der überobligatorische Teil des Altersguthabens er-
höht; 

b. für den Einkauf einer Lohnerhöhung oder mehrerer Lohnerhöhungen; nach einem vol-
len Einkauf basiert das Altersguthaben auf Altersgutschriften, die für die zurückliegen-
de Versicherungsdauer aufgrund des beim Einkauf massgebenden Lohnes bestimmt 
worden sind. Ausserdem kann eine Verbesserung des Vorsorgeplanes für die zurück-
liegende Versicherungsdauer eingekauft werden. Durch den Einkauf einer Lohnerhö-
hung oder einer Verbesserung des Vorsorgeplanes wird der überobligatorische Teil 
des Altersguthabens erhöht; 

c. für den Einkauf der Vorsorgelücke, die nach der vollständigen Rückzahlung eines Vor-
bezugs für Wohneigentum besteht; nach einem vollen Einkauf entspricht der obligatori-
sche und der überobligatorische Teil des Altersguthabens je dem Betrag, der sich ohne 
den Einsatz der Mittel für Wohneigentum ergeben hätte; 

d. für den Einkauf der Vorsorgelücke, die sich aufgrund der Ehescheidung oder der ge-
richtlichen Auflösung der eingetragenen Partnerschaft und Übertragung eines Teils der 
Freizügigkeitsleistung auf die Vorsorgeeinrichtung des geschiedenen Ehegatten resp. 
des ehemals eingetragenen Partners der gerichtlich aufgelösten eingetragenen Part-
nerschaft ergeben hat; nach einem vollen Einkauf entspricht der obligatorische und der 
überobligatorische Teil des Altersguthabens je dem Betrag, der sich ohne Übertragung 
eines Teils der Freizügigkeitsleistung ergeben hätte. 

Jede Einkaufssumme ist auf den gesetzlichen Höchstbetrag beschränkt. 
 
Der Einkauf ist grundsätzlich jederzeit wie vorumschrieben möglich, mit folgenden Aus-
nahmen: 

- Hat die versicherte Person einen Teil des Altersguthabens für Wohneigentum vorbezo-
gen, so sind die Einschränkungen gemäss Art 79b Abs. 3 BVG (Rückzahlung des Vor-
bezugs) zu beachten.  

- Er ist längstens bis zum Beginn einer Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität 
oder zum Tod führt, oder bis vor Entstehung des Anspruchs auf die Altersleistungen, 
jedoch bis spätestens vor dem ordentlichen Rücktrittsalter möglich. Ausserdem sind 
die Einschränkungen betreffend Bezug des Altersguthabens in Kapitalform gemäss 
Art. 13 Abs. 5 zu berücksichtigen. 

- Er ist nur auf dem aktiven Teil der Versicherung möglich, wenn die versicherte Person 
teilinvalid ist. 
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- Für versicherte Personen, die im Zeitpunkt des Einkaufs noch nie einer Vorsorgeein-
richtung angehört haben, gelten die zusätzlichen Bestimmungen gemäss BVG.  

 
Ergeben sich durch den Einkauf höhere Risikoleistungen, so gelten für diese Erhöhung 
die Bestimmungen über eine mögliche Gesundheitsprüfung und einen möglichen Lei-
stungsvorbehalt bei Aufnahme in die Personalvorsorge (Art. 3 Abs. 1) sinngemäss. 
 
Ein Leistungsvorbehalt wird nicht vorgenommen, wenn die versicherte Person die im Zu-
sammenhang mit einer Ehescheidung oder der gerichtlichen Auflösung der eingetragenen 
Partnerschaft entstandene Vorsorgelücke innerhalb eines Jahres nach der Ehescheidung 
resp. der gerichtlichen Auflösung der eingetragenen Partnerschaft einkauft. 
 
 
 
Art. 13 - Altersrente 
 
 
(1) 
Anspruch auf eine lebenslängliche Altersrente hat die versicherte Person - unter Vorbe-
halt von Abs. 3 und 4 - wenn sie das ordentliche Rücktrittsalter (Art. 4 Abs. 2) erlebt. 
 
 
(2) 
Die jährliche Altersrente ergibt sich durch Umwandlung des obligatorischen und des  
überobligatorischen Teils des vorhandenen Altersguthabens beim Rücktritt, spätestens 
bei Erreichen des ordentlichen Rücktrittsalters. Vorbehalten bleibt die Weiterversicherung 
nach dem ordentlichen Rücktrittsalter gemäss Anhang 1 zu Art.  13 Abs.  4. 
 
Basis für die Umwandlung des obligatorischen Teils sind der Umwandlungssatz gemäss 
Art. 14 BVG sowie die Übergangsbestimmungen für die versicherten Personen, die das 
ordentliche Rücktrittsalter vor dem 1. Januar 2014 erreichen werden. Der überobligatori-
sche Teil des Altersguthabens wird gemäss gültigem Kollektiv-Lebensversicherungstarif 
von Swiss Life umgewandelt. 
 
Die bei einer Umwandlung im ordentlichen Rücktrittsalter aktuell anwendbaren Umwand-
lungssätze werden im Vorsorgeausweis aufgeführt. 
 
Mit dieser Umwandlung werden auch die mit der Altersrente verbundenen Witwenrente, 
Witwerrente, Lebenspartnerrente und Pensionierten-Kinderrenten eingekauft. 
 
Erreicht eine im Sinne der IV invalide Person das ordentliche Rücktrittsalter als Bezüger 
einer Invalidenrente, so wird die sich aufgrund des Altersguthabens gemäss BVG erge-
bende Altersrente mit der nach BVG massgebenden Invalidenrente verglichen. Ist die 
genannte Altersrente tiefer, so wird der Differenzbetrag zusätzlich zu der sich nach die-
sem Reglement ergebenden Altersrente erbracht. 
 
 
(3) 
Anspruch auf eine sofort beginnende lebenslängliche Alters- oder Teilaltersrente vor dem 
ordentlichen Rücktrittsalter hat eine versicherte Person bei Erwerbs- oder Teilerwerbs-
aufgabe ab dem Monatsersten nach Vollendung des 58. Altersjahres. Tritt eine versicher-
te Person nach Vollendung des 58. Altersjahres aus der Vorsorgeeinrichtung aus und 
bleibt ganz oder teilweise erwerbstätig, kann sie für den aktiven Teil der Versicherung 
anstelle der Altersrente auch die Ausrichtung der Freizügigkeitsleistung wählen. 
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Tritt eine versicherte Person teilweise in den Ruhestand und sind die nachfolgenden Be-
dingungen erfüllt, so kann sie jenen Teil der Altersrente vorzeitig beanspruchen, welcher 
dem Pensionierungsgrad entspricht. Der Pensionierungsgrad, bestimmt durch den Be-
schäftigungsgrad, ist massgebend für die Anteile des obligatorischen und überobligatori-
schen Altersguthabens, die der Teilaltersrente zugrunde liegen. 

- Der Pensionierungsgrad beträgt mindestens 25% und höchstens 80%. Der Pensionie-
rungsgrad kann im Rahmen der vorgenannten Bandbreite nach Ablauf von minde-
stens einem Jahr einmalig erhöht werden. Eine Reduktion ist nicht möglich. 

- Bei einer Teilpensionierung mit Teilkapitaloption gemäss Art. 13 Abs. 5 wird das Al-
tersguthaben im beantragten Verhältnis zur Ausrichtung eines einmaligen Kapitalbe-
trages und einer Teilaltersrente aufgeteilt. 

- Innerhalb des letzten Jahres vor dem vollen Altersrücktritt ist eine Teilpensionierung 
nicht möglich. 

- Im Umfang der Teilpensionierung ist ein Anspruch auf Invaliditätsleistungen ausge-
schlossen. 

- Nach einer Teilpensionierung ist der Einkauf von fehlenden Versicherungsjahren 
(Art. 12 Abs. 4 Bst. a bis d des Reglements) nur noch auf dem aktiven Teil der Versi-
cherung möglich. Vorbehalten bleiben die einschränkenden Bestimmungen von 
Art. 12 Abs. 4. 

 
Die Höhe der Altersrente ergibt sich bei Voll- und bei Teilpensionierung durch Umwand-
lung des beim Rücktritt vorhandenen resp. anrechenbaren obligatorischen und überobli-
gatorischen Altersguthaben mit den im Zeitpunkt des Rücktritts geltenden Umwandlungs-
sätzen. 
 
 
(4) 
Erfolgt der Rücktritt nach dem ordentlichen Rücktrittsalter, so wird das obligatorische und 
überobligatorische Altersguthaben festgestellt und die Versicherung prämienpflichtig ge-
mäss Anhang 1 zu diesem Abs. weitergeführt. 
 
 
(5) 
Anstelle der ganzen Altersrente oder einer Teilrente kann die versicherte Person - unter 
Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen und Art. 8 Abs. 4 - die Auszahlung des vor-
handenen Altersguthabens oder eines Teils davon in einem Betrag verlangen. Eine ent-
sprechende schriftliche Erklärung ist spätestens drei Monate vor dem Altersrücktritt ab-
zugeben. Ab diesem Zeitpunkt ist sie unwiderruflich. Bei verheirateten oder in eingetra-
gener Partnerschaft lebenden Personen ist die Erklärung als Zeichen der Zustimmung 
durch den Ehegatten resp. den eingetragenen Partner mitzuunterzeichnen. 
 
Der obligatorische und der überobligatorische Teil des vorhandenen Altersguthabens 
werden bei teilweisem Kapitalbezug im Verhältnis ihrer Anteile am vorhandenen Alters-
guthaben gekürzt. 
 
Ist die versicherte Person im Zeitpunkt, ab dem Altersleistungen auszubezahlen sind, im 
Sinne von Art. 5 des Reglementes invalid, ist der Kapitalbezug auf die Differenz zwischen 
dem vorhandenen Altersguthaben und den zur Garantierung der BVG-Mindestleistungen 
notwendigen Mitteln begrenzt. 
 
Für den in Kapitalform bezogenen Teil des Altersguthabens sind alle reglementarischen 
Ansprüche abgegolten. 
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Hat die versicherte Person zur Verbesserung ihres Vorsorgeschutzes eine Einkaufs-
summe erbracht, so darf sie den durch den Einkauf finanzierten Teil des Altersguthabens 
nur dann in Kapitalform beziehen, wenn zwischen dem Einkauf und der Fälligkeit der Al-
tersleistung mindestens drei Jahre liegen. Diese Einschränkung ist nicht massgebend 
nach einem Einkauf der Vorsorgelücke, die sich aufgrund der Ehescheidung oder der ge-
richtlichen Auflösung der eingetragenen Partnerschaft und Übertragung eines Teils der 
Freizügigkeitsleistung auf die Vorsorgeeinrichtung des geschiedenen Ehegatten resp. 
des ehemals eingetragenen Partners der gerichtlich aufgelösten eingetragenen Partner-
schaft ergeben hat. 
 
 
 
Art. 14 - Pensionierten-Kinderrenten 
 
 
(1) 
Anspruch auf Pensionierten-Kinderrenten hat die versicherte Person für die Kinder 
(Art. 18 Abs. 2) unter 18 Jahren. 
 
Vorbehalten bleibt Art. 13 Abs. 5 (Bezug des Altersguthabens in einem Betrage). 
 
Die Pensionierten-Kinderrente wird vom gleichen Zeitpunkt an ausgerichtet wie die Al-
tersrente gemäss Art. 13. Sie erlischt, wenn das Kind das vorerwähnte Alter vollendet hat 
oder stirbt oder wenn die versicherte Person stirbt. 
 
Art. 13 Abs. 3 und 4 sowie Art. 18 Abs. 3, zweiter Abschnitt, finden sinngemäss Anwen-
dung. 
 
 
(2) 
Die jährliche Pensionierten-Kinderrente beläuft sich für jedes Kind auf 20% der Altersren-
te gemäss Art. 13. Sie ist jedoch mindestens gleich hoch wie eine vorgängig ausgerichte-
te Invaliden-Kinderrente. 
 
 
 
 
D. Risikoleistungen 
 
 
 
Art. 15 - Invalidenrente 
 
 
(1) 
Anspruch auf eine Invalidenrente hat eine im Sinne von Art. 5 invalide Person. 
 
Vorbehalten bleibt Art. 9 Abs. 1 (Koordination mit Leistungen nach UVG oder MVG). 
 
Bei Vorsorgeplänen mit einer Wartefrist von 12 Monaten beginnt der Anspruch nach Ab-
lauf dieser Wartefrist, spätestens mit dem Anspruch auf die IV-Rente. 
 
Bei Vorsorgeplänen mit einer Wartefrist von mehr als 12 Monaten beginnt der Anspruch, 
sobald die Leistungen aus der bestehenden gesetzeskonformen Krankengeldversiche-
rung (Art. 26 BVV 2) erschöpft sind, für die Mindestleistung gemäss BVG jedoch späte-
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stens, für die überobligatorische Leistung frühestens nach Ablauf von 24 Monaten 
(= Wartefrist). 
 
Ist jedoch die invalide Person noch im Genuss der vollen Lohnzahlung oder gleichwerti-
ger Zahlungen, so beginnt ihr Anspruch auf eine Invalidenrente erst mit Beendigung der 
genannten Zahlungen. 
 
Für die Berechnung der Wartefrist werden Perioden der Erwerbsunfähigkeit zusammen-
gezählt, soweit sie nicht vor einer Periode der vollen Erwerbsfähigkeit von mehr als 
12 Monaten liegen. Es besteht ohne neue Wartefrist Anspruch auf die Invalidenrente, 
wenn die versicherte Person bereits früher Anspruch auf eine Invalidenrente hatte und in 
der Zwischenzeit nicht länger als 12 Monate voll erwerbsfähig war. 
 
Nach Ablauf der Wartefrist sind für die Zeit der Umschulung einer invaliden Person Inva-
lidenrente und Invaliden-Kinderrenten höchstens in dem Umfange versichert, dass zu-
sammen mit dem Taggeld der IV 100% des mutmasslich entgangenen Verdienstes er-
reicht werden. Vorbehalten bleibt Abs. 2. 
 
Der Anspruch auf die Invalidenrente erlischt, wenn die Invalidität wegfällt, wenn die versi-
cherte Person stirbt oder das ordentliche Rücktrittsalter erreicht. 
 
 
(2) 
Die jährliche Invalidenrente beläuft sich bei voller Invalidität: 
 
Vorsorgepläne 
 
Standard u. Standard O: auf den Betrag, der sich bei Umwandlung des 

Endaltersguthabens ohne Zins (Art. 11 Abs. 4) mit 
den Umwandlungssätzen gemäss Art. 13 Abs. 2 
ergibt. 

 
Standard I: auf 80% des für die Risikoleistungen anrechenba-

ren Lohnes, mindestens jedoch auf den Betrag, der 
sich bei Umwandlung des Endaltersguthabens oh-
ne Zins (Art. 11 Abs. 4) mit den Umwandlungssät-
zen gemäss Art. 13 Abs. 2 ergibt. 

 
Standard S u. Standard Splus: auf 10% des anrechenbaren Lohnes, mindestens 

jedoch auf den Betrag, der sich bei Umwandlung 
des gesetzlichen Endaltersguthabens ohne Zins 
(Art. 11 Abs. 5) mit dem gesetzlichen Umwand-
lungssatz gemäss Art. 13 Abs. 2 ergibt. 

 
Plus u. Plus O: auf 40% des anrechenbaren Lohnes, mindestens 

jedoch auf den Betrag, der sich bei Umwandlung 
des Endaltersguthabens ohne Zins (Art. 11 Abs. 4) 
mit den Umwandlungssätzen gemäss Art. 13 
Abs. 2 ergibt. 

 
Plus OS: auf 40% des anrechenbaren Lohnes, mindestens 

jedoch auf den Betrag, der sich bei Umwandlung 
des Endaltersguthabens ohne Zins (Art. 11 Abs. 5) 
mit dem gesetzlichen Umwandlungssatz gemäss 
Art. 13 Abs. 2 ergibt. 
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Optima: auf 60% des anrechenbaren Lohnes, mindestens 
jedoch auf den Betrag, der sich bei Umwandlung 
des Endaltersguthabens ohne Zins (Art. 11 Abs. 4) 
mit den Umwandlungssätzen gemäss Art. 13 
Abs. 2 ergibt. 

 
 
(3) 
Sofern die versicherte Person von der IV eine ganze Invalidenrente zugesprochen erhal-
ten hat, kann sie - unter Vorbehalt von Art. 8 Abs. 4 - anstelle der Invalidenrente, auf die 
sie nach den Bestimmungen des BVG Anspruch hätte, die Auszahlung eines einmaligen 
Kapitalbetrages verlangen. 
 
Eine entsprechende schriftliche Erklärung muss innerhalb eines Monats nach Vorliegen 
des IV-Entscheides abgegeben werden. 
 
Wird anstelle der Invalidenrente, auf die die versicherte Person nach den Bestimmungen 
des BVG Anspruch hätte, ein einmaliger Kapitalbetrag ausgerichtet, so sind alle regle-
mentarischen Ansprüche in Bezug auf die Leistungen, die nach BVG zu erbringen wären, 
abgegolten. 
 
 
 
Art. 16 - Invaliden-Kinderrenten 
 
 
(1) 
Anspruch auf Invaliden-Kinderrenten hat eine im Sinne von Art. 5 invalide Person für die 
Kinder (Art. 18 Abs. 2) wie folgt: 
 
Vorsorgepläne 
 
Standard, Standard O, Standard I, 
Standard S u. Standard Splus: für die Kinder unter 18 Jahren 
 
Plus, Plus O, Plus OS u. Optima: für die Kinder unter 20 Jahren 
 
Vorbehalten bleiben Art. 9 Abs. 1 (Koordination mit Leistungen nach UVG oder MVG) 
und Art. 15 Abs. 3 (Bezug eines einmaligen Kapitalbetrages). 
 
Die Invaliden-Kinderrente wird vom gleichen Zeitpunkt an ausgerichtet wie die Invaliden-
rente gemäss Art. 15; sie erlischt, wenn die Invalidenrente wegfällt, wenn das Kind das 
vorerwähnte Alter vollendet hat oder stirbt. Art. 18 Abs. 3, findet sinngemäss Anwendung. 
 
 
(2) 
Die jährliche Invaliden-Kinderrente beläuft sich bei voller Invalidität für jedes Kind: 
 
Vorsorgepläne 
 
Standard, Standard O u. Standard I: auf 20% des Betrags, der sich bei Umwandlung 

des Endaltersguthabens ohne Zins (Art. 11 Abs. 4) 
mit den Umwandlungssätzen gemäss Art. 13 
Abs. 2 ergibt. 
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Standard S u. Standard Splus: auf 2% des anrechenbaren Lohnes, mindestens 
jedoch auf 20% des Betrags, der sich bei Umwand-
lung des gesetzlichen Endaltersguthabens ohne 
Zins (Art. 11 Abs. 5) mit dem gesetzlichen Um-
wandlungssatz gemäss Art. 13 Abs. 2 ergibt. 

 
Plus, Plus O u. Optima: auf 8% des anrechenbaren Lohnes, mindestens 

jedoch auf 20% des Betrags, der sich bei Umwand-
lung des Endaltersguthabens ohne Zins (Art. 11 
Abs. 4) mit den Umwandlungssätzen gemäss 
Art. 13 Abs. 2 ergibt. 

 
Plus OS: auf 8% des anrechenbaren Lohnes, mindestens 

jedoch auf 20% des Betrags, der sich bei Umwand-
lung des Endaltersguthabens ohne Zins (Art. 11 
Abs. 5) mit dem gesetzlichen Umwandlungssatz 
gemäss Art. 13 Abs. 2 ergibt. 

 
 
 
Art. 17 - Witwenrente / Witwerrente / Lebenspartnerrente 
 
 
(1) 
Die Bestimmungen dieses Artikels über die Ansprüche von überlebenden und geschie-
denen Ehegatten gelten sinngemäss auch für überlebende eingetragene Partner, resp. 
für überlebende ehemalige Partner aus gerichtlich aufgelöster eingetragener Partner-
schaft. 
 
Die Ansprüche von überlebenden Lebenspartnern bei nicht eingetragener Partnerschaft 
richten sich nach Abs. 5. 
 
 
(2) 
Vorsorgepläne Standard, Standard O u. Standard I 
Anspruch des Ehegatten 
Anspruch auf eine Witwenrente oder Witwerrente hat der überlebende Ehegatte, wenn 
eine versicherte Person vor oder nach dem Altersrentenbeginn stirbt, sofern er 

- für den Unterhalt eines oder mehrerer Kinder aufkommen muss oder 

- das 45. Altersjahr zurückgelegt hat und die Ehe mindestens 5 Jahre gedauert hat. 

Erfüllt der überlebende Ehegatte keine dieser Voraussetzungen, so hat er Anspruch auf 
eine Kapitalabfindung in der Höhe des dreifachen Betrages der jährlichen Witwenrente 
oder Witwerrente. 
 
Vorbehalten bleiben Art. 9 Abs. 1 (Koordination mit Leistungen nach UVG oder MVG) 
und Art. 13 Abs. 5 (Bezug des Altersguthabens in einem Betrage). 
 
Anspruch des geschiedenen Ehegatten 
Der geschiedene Ehegatte der versicherten Person ist nach deren Tod der Witwe oder 
dem Witwer gleichgestellt, sofern 

- die Ehe mindestens 10 Jahre gedauert hat und 

- dem geschiedenen Ehegatten im Scheidungsurteil eine Rente zugesprochen wurde 
oder eine Kapitalabfindung für eine lebenslange Rente. 



Seite 29 / 62 

 

 03.07.2008 

Er hat jedoch nur soweit Anspruch auf Leistungen, als der Anspruch aus dem Schei-
dungsurteil die Leistungen anderer Versicherungen, insbesondere der AHV und der IV, 
übersteigt, höchstens jedoch auf 60% des Betrags, der sich bei Umwandlung des gesetz-
lichen Endaltersguthabens ohne Zins (Art. 11 Abs. 5) mit dem gesetzlichen Umwand-
lungssatz gemäss Art. 13 Abs. 2 ergibt. 
 
Gemeinsame Bestimmungen 
Die Witwenrente, Witwerrente wird - unter Vorbehalt von Art. 8 Abs. 2 - vom Todestag 
der versicherten Person, frühestens jedoch von der Beendigung der vollen Lohnzahlung 
an, bis zum Tod der Witwe oder des Witwers ausgerichtet. 
 
Bei Wiederverheiratung der Witwe, des Witwers erlischt der Anspruch auf die Rente. 
 
Vorsorgepläne Standard S, Standard Splus, Plus, Plus O, Plus OS u. Optima 
Anspruch des Ehegatten 
Anspruch auf eine Witwenrente oder Witwerrente hat der überlebende Ehegatte, wenn 
eine versicherte Person vor oder nach dem Altersrentenbeginn stirbt. 
 
Vorbehalten bleiben Art. 9 Abs. 1 (Koordination mit Leistungen nach UVG oder MVG) 
und Art. 13 Abs. 5 (Bezug des Altersguthabens in einem Betrage). 
 
Anspruch des geschiedenen Ehegatten 
Der geschiedene Ehegatte der versicherten Person ist nach deren Tod der Witwe oder 
dem Witwer gleichgestellt, sofern 

- die Ehe mindestens 10 Jahre gedauert hat und 

- dem geschiedenen Ehegatten im Scheidungsurteil eine Rente zugesprochen wurde 
oder eine Kapitalabfindung für eine lebenslange Rente. 

Er hat jedoch nur soweit Anspruch auf Leistungen, als der Anspruch aus dem Schei-
dungsurteil die Leistungen anderer Versicherungen, insbesondere der AHV und der IV, 
übersteigt, höchstens jedoch auf 60% des Betrags, der sich bei Umwandlung des gesetz-
lichen Endaltersguthabens ohne Zins (Art. 11 Abs. 5) mit dem gesetzlichen Umwand-
lungssatz gemäss Art. 13 Abs. 2 ergibt. 
 
Gemeinsame Bestimmungen 
Die Witwenrente, die Witwerrente wird - unter Vorbehalt von Art. 8 Abs. 2 - vom Todestag 
der versicherten Person, frühestens jedoch von der Beendigung der vollen Lohnzahlung 
an, bis zum Tod der Witwe, des Witwers ausgerichtet. 
 
Heiratet die Witwe bzw. der Witwer vor Vollendung des 45. Altersjahres oder geht sie/er 
vor Vollendung des 45. Altersjahres eine eingetragene Partnerschaft ein, erlischt die 
Rente, und es besteht Anspruch auf eine Kapitalabfindung in der Höhe des dreifachen 
Betrages der jährlichen Rente, es sei denn, die Witwe bzw. der Witwer verlange schrift-
lich, dass der Anspruch auf die Rente im Fall der gerichtlichen Auflösung der neuen Ehe 
oder der eingetragenen Partnerschaft wieder auflebe; eine solche Erklärung ist unwider-
ruflich und gilt auch für allfällige Folgeehen oder eingetragene Partnerschaften. 
 
Heiratet der geschiedene Ehegatte oder geht er eine eingetragene Partnerschaft ein, er-
lischt die Rente, ohne dass ein Anspruch auf eine Kapitalabfindung oder ein Wiederauf-
leben der Rente bei gerichtlicher Auflösung der neuen Ehe bzw. der eingetragenen Part-
nerschaft besteht. 
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(3) 
Beim Tod einer versicherten Person vor dem Altersrentenbeginn beläuft sich die jährli-
che Witwenrente, Witwerrente: 
 
Vorsorgepläne 
 
Standard, Standard O u. Standard I: auf 60% des Betrags, der sich bei Umwandlung 

des Endaltersguthabens ohne Zins (Art. 11 Abs. 4) 
mit den Umwandlungssätzen gemäss Art. 13 
Abs. 2 ergibt. 

 
Standard S u. Standard Splus: auf 6% des anrechenbaren Lohnes, mindestens 

jedoch auf 60% des Betrags, der sich bei Umwand-
lung des gesetzlichen Endaltersguthabens ohne 
Zins (Art. 11 Abs. 5) mit dem gesetzlichen Um-
wandlungssatz gemäss Art. 13 Abs. 2 ergibt. 

 
Plus u. Plus O: auf 24% des anrechenbaren Lohnes, mindestens 

jedoch auf 60% des Betrags, der sich bei Umwand-
lung des Endaltersguthabens ohne Zins (Art. 11 
Abs. 4) mit den Umwandlungssätzen gemäss 
Art. 13 Abs. 2 ergibt. 

 
Plus OS: auf 24% des anrechenbaren Lohnes, mindestens 

jedoch auf 60% des Betrags, der sich bei Umwand-
lung des Endaltersguthabens ohne Zins (Art. 11 
Abs. 5) mit dem gesetzlichen Umwandlungssatz 
gemäss Art. 13 Abs. 2 ergibt. 

 
Optima: auf 20% des anrechenbaren Lohnes, mindestens 

jedoch auf 60% des Betrags, der sich bei Umwand-
lung des Endaltersguthabens ohne Zins (Art. 11 
Abs. 4) mit den Umwandlungssätzen gemäss 
Art. 13 Abs. 2 ergibt. 

 
Beim Tod einer versicherten Person nach dem Altersrentenbeginn beträgt die jährliche 
Witwenrente, Witwerrente 60% der zuletzt ausgerichteten Altersrente. 
 
Ist der Ehegatte, der geschiedene Ehegatte mehr als 10 Jahre jünger als die versicherte 
Person, so wird die Rente um 1% ihres vollen Betrages für jedes ganze oder angebro-
chene Jahr gekürzt, um das der Ehegatte, der geschiedene Ehegatte mehr als 10 Jahre 
jünger ist als die versicherte Person. 
 
Erfolgt die Eheschliessung nach Vollendung des 65. Altersjahres der versicherten Per-
son, so wird die allenfalls gemäss den vorstehenden Bestimmungen bereits gekürzte 
Rente auf folgenden Prozentsatz herabgesetzt: 

- Eheschliessung während des 66. Altersjahres: 80%

- Eheschliessung während des 67. Altersjahres: 60%

- Eheschliessung während des 68. Altersjahres: 40%

- Eheschliessung während des 69. Altersjahres: 20%

- Eheschliessung nach dem 69. Altersjahr: 0%
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Erfolgt die Eheschliessung nach Vollendung des 65. Altersjahres und litt die versicherte 
Person im Zeitpunkt der Eheschliessung an einer Krankheit, die ihr bekannt sein musste 
und an der sie innerhalb von zwei Jahren nach der Eheschliessung stirbt, so wird keine 
Rente ausbezahlt. 
 
Der Anspruch auf die sich nach den Bestimmungen des BVG ergebende Mindestleistung 
bleibt in jedem Fall gewahrt. 
 
 
(4) 
Anstelle der ganzen Rente oder einer Teilrente kann - unter Vorbehalt von Art. 8 Abs. 4 - 
ein einmaliger Kapitalbetrag bezogen werden. 
 
Der einmalige Kapitalbetrag entspricht für Witwen bzw. Witwer, die beim Tod der versi-
cherten Person das 45. Altersjahr vollendet haben, dem Deckungskapital, das sich unter 
Berücksichtigung des Alters der Witwe bzw. des Witwers für den in Kapitalform zu bezie-
henden Teil der Rente ergibt. 
 
Hat die Witwe bzw. der Witwer das 45. Altersjahr noch nicht vollendet, wird das nach den 
vorstehenden Grundsätzen berechnete Deckungskapital um 3% für jedes ganze oder 
angebrochene Jahr gekürzt, um das die Witwe bzw. der Witwer beim Tod der versicher-
ten Person jünger als 45 Jahre alt ist. Der einmalige Kapitalbetrag beträgt jedoch minde-
stens das Vierfache des in Kapitalform bezogenen Teils der Rente. 
 
Eine schriftliche Erklärung für den Bezug eines einmaligen Kapitalbetrages muss vor der 
ersten Rentenzahlung abgegeben werden. 
 
Für den in Kapitalform bezogenen Teil sind - mit Ausnahme des Anspruchs auf Waisen-
renten - alle reglementarischen Ansprüche abgegolten. 
 
 
(5) 
Der überlebende Lebenspartner (gleichen oder verschiedenen Geschlechts) einer versi-
cherten Person, die weder verheiratet ist noch eine eingetragene Partnerschaft hat, ist 
nach deren Tod der Witwe oder dem Witwer gleichgestellt und die Bestimmungen bezüg-
lich Witwen- und Witwerrente sowie Ehegatten gelten sinngemäss, sofern 

- er keine Witwenrente, Witwerrente oder Lebenspartnerrente einer Vorsorgeeinrichtung 
der 2. Säule bezieht 

- er weder verheiratet ist noch eine eingetragene Partnerschaft hat 

- er mit der versicherten Person weder verwandt ist noch zu ihr in einem Stiefkindver-
hältnis steht (Art. 95 Abs. 1 und 2 ZGB) 

- er mit der versicherten Person 

 - mindestens in den letzten fünf Jahren vor dem Tod ununterbrochen im selben 
Haushalt gelebt und eine Lebensgemeinschaft geführt hat 

oder 

 - im Zeitpunkt des Todes im selben Haushalt gelebt und eine Lebensgemeinschaft 
geführt hat sowie für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder, die 
gemäss diesem Reglement Anspruch auf Waisenrenten haben, aufkommt 

- die versicherte Person in einem der folgenden Vorsorgepläne versichert war: 

 - Standard S, Standard Splus, Plus, Plus O, Plus OS und Optima. 
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Die Bestimmungen bezüglich Ansprüchen des geschiedenen Ehegatten finden jedoch 
keine Anwendung, und es besteht kein Anspruch auf die Mindestleistungen nach BVG. 
Die Ansprüche bei einem Versicherungsfall gemäss UVG oder MVG richten sich nach 
Art. 9 des Reglementes. 
 
 
 
Art. 18 - Waisenrenten 
 
 
(1) 
Anspruch auf Waisenrenten haben die unter Abs. 2 aufgeführten Kinder, wenn eine ver-
sicherte Person vor oder nach dem Altersrentenbeginn stirbt, wie folgt: 
 
Vorsorgepläne 
Standard, Standard O, Standard I, 
Standard S u. Standard Splus: für die Kinder unter 18 Jahren, 
 
Plus, Plus O, Plus OS u. Optima: für die Kinder unter 20 Jahren. 
 
Vorbehalten bleiben Art. 9 Abs. 1 (Koordination mit Leistungen nach UVG oder MVG) 
und Art. 13 Abs.  5 (Bezug des Altersguthabens in einem Betrage). 
 
 
(2) 
Als Kinder gelten 

- die Kinder der versicherten Person gemäss Art. 252 ZGB 

- die von der versicherten Person ganz oder überwiegend unterhaltenen Pflege- und 
Stiefkinder. 

 
 
(3) 
Die Waisenrenten werden - unter Vorbehalt von Art. 8 Abs. 2 und der nachfolgenden Be-
stimmungen - vom Todestag der versicherten Person, frühestens jedoch von der Beendi-
gung der vollen Lohnzahlung an, wie folgt ausgerichtet: 
 
Vorsorgepläne 
 
Standard, Standard O, Standard I, 
Standard S u. Standard Splus: bis zum vollendeten 18. Altersjahr der Kindes 
 
Plus, Plus O, Plus OS u. Optima: bis zum vollendeten 20. Altersjahr des Kindes 
 
Waisenrenten werden auch nach Vollendung des 18. bzw. des 20. Altersjahres ausbe-
zahlt 

- an Kinder, die in Ausbildung stehen, längstens bis zur Vollendung des 25. Altersjahres

- an invalide Kinder, die vor Vollendung des 25. Altersjahres invalid geworden sind und 
keinen Anspruch auf eine Invalidenrente nach BVG, UVG oder MVG haben; die Aus-
zahlung erfolgt unter Berücksichtigung des Invaliditätsgrades bis zur Erlangung der 
Erwerbsfähigkeit. 
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(4) 
Die jährliche Waisenrente beträgt für jedes Kind: 
 
Vorsorgepläne 
 
Standard, Standard O u. Standard I: auf 20% des Betrags, der sich bei Umwandlung 

des Endaltersguthabens ohne Zins (Art. 11 Abs. 4) 
mit den Umwandlungssätzen gemäss Art. 13 
Abs. 2 ergibt. 

 
Standard S u. Standard Splus: auf 2% des anrechenbaren Lohnes, mindestens 

jedoch auf 20% des Betrags, der sich bei Umwand-
lung des gesetzlichen Endaltersguthabens ohne 
Zins (Art. 11 Abs. 5) mit dem gesetzlichen Um-
wandlungssatz gemäss Art. 13 Abs. 2 ergibt. 

 
Plus, Plus O u. Optima: auf 8% des anrechenbaren Lohnes, mindestens 

jedoch auf 20% des Betrags, der sich bei Umwand-
lung des Endaltersguthabens ohne Zins (Art. 11 
Abs. 4) mit den Umwandlungssätzen gemäss 
Art. 13 Abs. 2 ergibt. 

 
Plus OS: auf 8% des anrechenbaren Lohnes, mindestens 

jedoch auf 20% des Betrags, der sich bei Umwand-
lung des Endaltersguthabens ohne Zins (Art. 11 
Abs. 5) mit dem gesetzlichen Umwandlungssatz 
gemäss Art. 13 Abs. 2 ergibt. 

 
Die Waisenrente nach dem ordentlichen Rücktrittsalter entspricht 20% der Altersrente. 
 
 
 
Art. 19 - Todesfallkapital 
 
 
(1) 
Ein Todesfallkapital wird fällig, wenn die versicherte Person vor dem Altersrentenbeginn 
stirbt und das vorhandene Altersguthaben nicht zur Finanzierung der Witwenrente, Wit-
werrrente oder Lebenspartnerrente (Art. 17) verwendet wird. 
 
Das vorhandene Altersguthaben wird in folgenden Fällen ganz oder teilweise zur Finan-
zierung der vorerwähnten Renten verwendet: 

- bei den Versicherten im Vorsorgeplan Standard, 

- bei den Versicherten in den übrigen Vorsorgeplänen, sofern nicht volle Rückgewähr 
des vorhandenen Altersguthabens vereinbart worden ist (gültig ab 01.01.2009). 

Der Teil des Altersguthabens, der nicht zur Finanzierung der vorerwähnten Renten ver-
wendet wird, wird in allen Fällen als Todesfallkapital fällig. 
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(2) 
Generelle Begünstigungsordnung 
Anspruch auf das Todesfallkapital haben die Hinterlassenen der verstorbenen versicher-
ten Person, unabhängig vom Erbrecht - unter Vorbehalt einschränkender gesetzlicher 
Bestimmungen - nach folgender Rangordnung und in folgendem Umfang: 
 
I. a) der Ehegatte oder der eingetragene Partner, bei dessen Fehlen: 

 b) die Kinder, die einen Anspruch auf eine Waisenrente gemäss Art. 18 dieses Re-
glements haben, bei deren Fehlen: 

 c) der Lebenspartner ohne eingetragene Partnerschaft (gleichen oder verschiedenen 
Geschlechts) einer unverheirateten versicherten Person, 

  - der mit der versicherten Person mindestens in den letzten fünf Jahren vor dem 
Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat, 

oder 

  - der für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen 
muss, 

  bei dessen Fehlen: 

 d) die von der versicherten Person zur Hauptsache unterstützten Personen 

 auf 100% des Todesfallkapitals. 

 bei Fehlen von begünstigten Personen dieser Begünstigungskategorie I: 

II. a) die Kinder, die keinen Anspruch auf eine Waisenrente gemäss Art. 18 dieses Re-
glements haben, bei deren Fehlen: 

 b) die Eltern, bei deren Fehlen: 

 c) die Geschwister 

 auf 100% des Todesfallkapitals. 

 bei Fehlen von begünstigten Personen dieser Begünstigungskategorie II: 

III. die übrigen gesetzlichen Erben (unter Ausschluss des Gemeinwesens) auf 50% des 
Todesfallkapitals, mindestens jedoch auf den Teil des Todesfallkapitals, der den von 
der versicherten Person eingebrachten Freizügigkeitsleistungen und den während der 
Beitragsdauer erbrachten Beiträgen und Einkaufssummen, je ohne Zins, entspricht. 

 
Die Aufteilung des Todesfallkapitals unter mehreren Begünstigten erfolgt zu gleichen Tei-
len. 
 
 
(3) 
Spezielle Begünstigungsordnung 
Die versicherte Person kann der Stiftung gegenüber in einer schriftlichen Erklärung 

- die Rangordnung der Begünstigten innerhalb der gleichen Begünstigungskategorie än-
dern und/oder 

- die Aufteilung des Todesfallkapitals unter mehreren Begünstigten zu unterschiedlichen 
Teilen bestimmen. 

Die Rangordnung der Begünstigungskategorien kann nicht geändert werden. 
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(4) 
Falls keine Erklärung über die Änderung der Rangordnung der Begünstigten oder die 
Aufteilung des Todesfallkapitals vorliegt oder die Erklärung nicht die Bestimmungen ge-
mäss Abs. 3 berücksichtigt, gilt die generelle Begünstigungsordnung gemäss Abs. 2. 
 
 
(5) 
Nicht zur Auszahlung gelangende Teile des Todesfallkapitals verbleiben der Stiftung. 
 
 
(6) 
Die Höhe des Todesfallkapitals entspricht 100% des im Zeitpunkt des Todes vorhande-
nen Altersguthabens. 
 
 
 
Art. 20 - Anpassung an die Preisentwicklung (Teuerungszulagen) 
 
 
(1) 
Invaliden- und Hinterlassenenrenten, auf die auch nach den Bestimmungen des BVG ein 
Anspruch besteht, werden nach Anordnung des Bundesrates der Preisentwicklung ange-
passt. Die Anpassung der gesetzlichen Mindestrenten erfolgt erstmals nach einer Lauf-
zeit von drei Jahren auf den Beginn des folgenden Kalenderjahres. Sie wird danach peri-
odisch, bis zur Vollendung des 64. Altersjahres bei anspruchsberechtigten Frauen und 
des 65. Altersjahres bei anspruchsberechtigten Männern, vorgenommen. 
 
 
(2) 
Altersrenten und die übrigen laufenden Renten bzw. Rententeile, die nicht gemäss Abs. 1 
anzupassen sind, werden entsprechend den finanziellen Möglichkeiten der Stiftung der 
Preisentwicklung angepasst. Soweit die finanziellen Möglichkeiten der Stiftung gegeben 
sind, beschliesst der Stiftungsrat jährlich, ob und in welchem Mass eine Anpassung er-
folgt. 
 
Eine Anpassung erfolgt, indem mittels Einlage eine Rentenerhöhung eingekauft wird. 
Dies kann frühestens in jenem Zeitpunkt vorgenommen werden, in dem sich aus dem zur 
Verfügung stehenden Betrag angemessen hohe Rentenerhöhungen einkaufen lassen. 
Die Anpassung an die Preisentwicklung erfolgt auf den 1. Januar des Jahres, das auf 
den Anpassungsbeschluss folgt. 
 
 
 
 
E. Finanzierung 
 
 
 
Art. 21 - Beiträge / Beitragsbefreiung bei Invalidität 
 
 
(1) 
Arbeitnehmer 
Die Gesamtkosten, bestehend aus Altersgutschriften gemäss Art. 12 und den übrigen 
Kosten der Personalvorsorge (Beiträge für die Risikoleistungen inkl. Verwaltungskosten 



Seite 36 / 62 

 

 03.07.2008 

und die Beiträge an den gesetzlichen Sicherheitsfonds) werden durch jährliche Beiträge 
des Arbeitgebers und der versicherten Personen finanziert. 
 
Der Beitrag des Arbeitgebers wie auch der einzelnen versicherten Arbeitnehmer ent-
spricht 50% der vorgängig umschriebenen Gesamtkosten. Der Arbeitgeber kann zu Gun-
sten der Arbeitnehmer einen höheren Arbeitgeberanteil zu seinen Lasten übernehmen, 
doch gelten in jedem Fall 50% der vorgängig umschriebenen Gesamtkosten als Arbeit-
nehmerbeitrag. 
 
Der Arbeitgeber erbringt seine Beiträge aus eigenen Mitteln oder aus Arbeitgeberbei-
tragsreserven, die von ihm vorgängig hierfür geäufnet worden und gesondert ausgewie-
sen sind. 
 
Arbeitgeber 
Die Gesamtkosten, bestehend aus Altersgutschriften gemäss Art. 12 und den übrigen 
Kosten der Personalvorsorge (Beiträge für die Risikoleistungen inkl. Verwaltungskosten 
und die Beiträge an den gesetzlichen Sicherheitsfonds) werden durch jährliche Beiträge 
des Arbeitgebers finanziert. 50% der vorgängig umschriebenen Gesamtkosten gelten als 
persönlicher Aufwand (Arbeitnehmerbeitrag), der Rest als Geschäftsaufwand. 
 
Gemeinsame Bestimmungen 
Der Stiftungsrat kann beschliessen, einen Teil der vorerwähnten Beiträge mit freien Stif-
tungsmitteln zu finanzieren oder Zusatzbeiträge zur Sicherstellung der erforderlichen Mit-
tel für die zur Durchführung notwendigen Geschäftstätigkeiten der Stiftung zu erheben. 
Das Verhältnis zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen bleibt auch bei Mitfi-
nanzierung der Stiftung durch die Stiftung unverändert. 
 
Über die Verwendung von allenfalls aus dem Sicherheitsfonds wegen ungünstiger Alters-
struktur geleisteten Zahlungen entscheidet der Stiftungsrat. 
 
 
(2) 
Die Beitragspflicht beginnt mit der Aufnahme in die Personalvorsorge und dauert bis zum 
Tod einer versicherten Person, längstens jedoch bis zum ordentlichen Rücktrittsalter 
bzw. bis zum Austritt aus der Personalvorsorge infolge vorzeitiger Auflösung des Arbeits- 
bzw. Vorsorgeverhältnisses. Abs. 4 und die Weiterführung der Versicherung nach dem 
ordentlichen Rücktrittsalter gemäss Anhang 1 zu Art. 13 Abs. 4 bleiben vorbehalten. 
 
 
(3) 
Der jährliche Beitrag der versicherten Personen ist in gleich hohen Teilbeträgen bei der 
Lohnauszahlung abzuziehen. 
 
 
(4) 
Bei Invalidität einer versicherten Person im Sinne von Art. 5 tritt nach einer Wartefrist von 
3 Monaten, spätestens mit Beginn des Anspruchs auf die IV-Rente, entsprechende Be-
freiung von der Beitragszahlungspflicht ein. 
 
Die Beitragsbefreiung umfasst auch künftige altersbedingte Beitragserhöhungen. 
 
Für die Berechnung der Wartefrist werden Perioden der Erwerbsunfähigkeit zusammen-
gezählt, soweit sie nicht vor einer Periode der vollen Erwerbsfähigkeit von mehr als 
12 Monaten liegen. 
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Es besteht ohne neue Wartefrist Anspruch auf Beitragsbefreiung, wenn ein Anspruch be-
reits früher bestanden hatte und die versicherte Person in der Zwischenzeit nicht länger 
als 12 Monate voll erwerbsfähig war. 
 
 
(5) 
Weist die Stiftung eine Unterdeckung auf, so trifft der Stiftungsrat im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen die erforderlichen Sanierungsmassnahmen. Diese berücksichtigen 
den Grad der Unterdeckung und eine angemessene Sanierungsperiode. 
 
Sofern andere Massnahmen nicht zum Ziel führen, kann der Stiftungsrat beschliessen, 
dass der Fehlbetrag durch zusätzliche Beiträge des Arbeitgebers und der versicherten 
Personen gedeckt wird. 
 
Kann der Fehlbetrag nicht innerhalb einer angemessenen Sanierungsperiode gedeckt 
werden, so hat der Stiftungsrat die anwartschaftlichen reglementarischen Leistungen 
herabzusetzen, wobei jedoch die sich nach BVG ergebenden Mindestleistungen gewahrt 
bleiben. 
 
 
 
Art. 22 - Sondermassnahmen 
 
 
Allenfalls vorhandene Mittel eines vor dem 1. Januar 2005 gebildeten Fonds für Sonder-
massnahmen werden weiterhin verzinst. 
 
Der Stiftungsrat entscheidet im Rahmen des Stiftungszweckes über die Art und den Zeit-
punkt des Einsatzes der zur Verfügung stehenden Mittel. 
 
 
 
Art. 23 - Überschussbeteiligung aus dem Versicherungsvertrag mit 

Swiss Life (Art. 1 Abs. 3) 
 
 
(1) 
Grundlage für die Überschussbeteiligung ist die jährliche Individuelle Überschussermitt-
lung (IUE) von Swiss Life. Die IUE umfasst das ihrer Erstellung vorangehende Kalender-
jahr. 
 
 
(2) 
Generelle Überschussverwendung 
Sofern der Stiftungsrat keinen anderslautenden Beschluss gemäss Abs. 4 fasst, wird mit 
dem Überschuss wie folgt verfahren: 
 
Er wird rechnerisch zwischen den erwerbstätigen versicherten Personen (im folgenden 
Erwerbstätige genannt) und den Bezügern von Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenren-
ten (im folgenden Rentner genannt) aufgeteilt. Diese Aufteilung berücksichtigt die Quelle 
des Überschusses (Ertrag aus dem Sparprozess, Risiko und Kosten) und nimmt eine 
entsprechende Gewichtung vor. 
 
Der für die Erwerbstätigen ermittelte Teil wird nach einem vorgegebenen Schlüssel rech-
nerisch auf die einzelnen erwerbstätigen Personen verteilt (Quote). Die für die einzelne 
erwerbstätige Person ermittelte Quote wird ihr jeweils an dem auf die Mitteilung (Abs. 3) 
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folgenden 1. Januar (Stichtag) als Einlage zugewiesen und zur Erhöhung ihres überobli-
gatorischen Altersguthabens (Art. 11 Abs. 1) verwendet. Massgebend für die Zuweisung 
einer Quote an eine erwerbstätige Person ist deren Zugehörigkeit zur Stiftung per Stich-
tag. Vor dem Einbau per Stichtag hat die versicherte Person keinen Rechtsanspruch auf 
diese Quote. 
 
Der für die Rentner ermittelte Teil wird angesammelt und gemäss Art. 20 Abs.  2 verwen-
det. 
 
 
(3) 
Der Stiftung wird, zusammen mit der Mitteilung des ihr zustehenden Überschusses be-
kanntgegeben: 

- der Anteil der Erwerbstätigen am Überschuss 

- der Anteil der Rentner am Überschuss 

- der für die Erwerbstätigen angewandte Verteilschlüssel sowie das Ergebnis einer ent-
sprechenden Aufteilung auf die einzelnen erwerbstätigen Personen. 

 
 
(4) 
Anderslautender Beschluss des Stiftungsrates 
Ein Beschluss des Stiftungsrates, der von der generellen Überschussverwendung ab-
weicht, bleibt vorbehalten. Werden den einzelnen erwerbstätigen Personen bzw. den 
Rentnern Beträge aus dem Überschuss zur Leistungserhöhung zugeteilt, sind die er-
wähnten Verfahren (Abs. 2, Abschnitt 3 und 4 bzw. Art. 20 Abs. 2, Abschnitt 2) sinnge-
mäss einzuhalten. 
 
 
 
Art. 23a - Einlagen aus dem freien Stiftungsvermögen (Art. 11 Abs. 1) 
 
 
Beschliesst der Stiftungsrat aufgrund der finanziellen Möglichkeiten der Stiftung Einlagen 
im Sinne von Art. 11 Abs. 1 werden damit die überobligatorischen Altersguthaben der 
erwerbstätigen versicherten Personen erhöht. Die für die einzelne erwerbstätige Person 
nach einem vorgegebenen Schlüssel ermittelte Einlage wird ihr jeweils an dem auf die 
Mitteilung folgenden 1. Januar (Stichtag) zugewiesen. Massgebend für die Zuweisung 
der Einlage an eine erwerbstätige Person ist deren Zugehörigkeit zur Stiftung per Stich-
tag. Vor dem Einbau per Stichtag hat die versicherte Person keinen Rechtsanspruch auf 
die Einlage. 
 
 
 
 
F. Vorzeitige Auflösung des Vorsorgeverhältnisses 
 
 
 
Art. 24 - Anspruch auf Freizügigkeitsleistung 
 
 
(1) 
Wird das Vorsorgeverhältnis einer erwerbsfähigen Person aufgelöst, bevor ein Altersgut-
haben (Art. 11) vorhanden ist, so erlischt in diesem Zeitpunkt das Vorsorgeverhältnis, 
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ohne dass ein Anspruch daraus entsteht; vorbehalten bleibt Art. 26. Ist ein Altersgutha-
ben vorhanden, so hat die austretende Person Anspruch auf eine Freizügigkeitsleistung, 
wenn sie 

- keine Altersrente gemäss Art. 13 beanspruchen kann oder 

- eine Altersrente gemäss Art. 13 beanspruchen könnte, jedoch das ordentliche Rück-
trittsalter noch nicht erreicht hat und weiterhin eine Erwerbstätigkeit ausübt oder Lei-
stungen der Arbeitslosenversicherung bezieht. 

 
 
(2) 
Die Freizügigkeitsleistung wird der Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers über-
wiesen. Vorbehalten bleibt die Barauszahlung gemäss Abs. 3. 
 
Tritt eine versicherte Person nicht in eine neue Vorsorgeeinrichtung ein und macht keine 
Barauszahlung geltend, so hat sie auf den Zeitpunkt ihres Austritts aus der Personalvor-
sorge Anspruch auf 

- eine Freizügigkeitspolice, die - ohne besonderen Wunsch der versicherten Person - ein 
Alterskapital und ein Todesfallkapital vorsieht, oder 

- eine Einlage auf ein Freizügigkeitskonto. 
 
 
(3) 
Die versicherte Person kann die Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung verlangen, 
wenn sie 

- die Schweiz endgültig verlässt 

- eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt und der obligatorischen beruflichen Vor-
sorge nicht mehr untersteht oder 

- Anspruch auf einen Betrag hat, der kleiner ist als ihr persönlicher Jahresbeitrag. 

Die versicherte Person kann die Barauszahlung im Umfang des obligatorischen Teils der 
Freizügigkeitsleistung (Mindestleistung gemäss BVG) nicht verlangen, wenn sie die 
Schweiz endgültig verlässt, jedoch 

- nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft 
oder nach den isländischen oder norwegischen Rechtsvorschriften weiterhin für Alters-, 
Invaliditäts- und Todesfallleistungen obligatorisch versichert ist oder 

- In Liechtenstein Wohnsitz nimmt. 
 
Hat die versicherte Person zur Verbesserung ihres Vorsorgeschutzes innerhalb der letz-
ten drei Jahre vor der Barauszahlung eine Einkaufssumme erbracht, so bleiben allfällige 
gesetzliche Auszahlungsbeschränkungen vorbehalten. 
 
Bei einer versicherten verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden Per-
son ist für eine Barauszahlung die schriftliche Zustimmung des Ehegatten oder des ein-
getragenen Partners und bei einer Verpfändung des Anspruchs auf die Vorsorgeleistun-
gen die schriftliche Zustimmung des Pfandgläubigers, erforderlich. Der Anspruch auf 
Barauszahlung ist in der von der Stiftung festgelegten Form nachzuweisen. 
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(4) 
Im Hinblick auf die rechtzeitige Erfüllung des Freizügigkeitsanspruchs sind der Stiftung 
die folgenden Angaben zu machen: 
 
Der Arbeitgeber meldet der Stiftung eine bevorstehende Auflösung des Arbeitsverhältnis-
ses spätestens 30 Tage vor dem effektiven Austrittsdatum, bzw. umgehend bei einer 
kurzfristigeren Auflösung des Arbeitsvertrags. Gleichzeitig meldet er eine gegebenenfalls 
vorliegende Erwerbsunfähigkeit. 
 
Die versicherte Person hat dem Arbeitgeber zu Handen der Stiftung - oder der Stiftung 
direkt - die zur Überweisung der Freizügigkeitsleistung an die Vorsorgeeinrichtung des 
neuen Arbeitgebers erforderlichen Daten zu melden (Name und Sitz des neuen Arbeit-
gebers oder der neuen Arbeitgeberin, Name und Sitz der neuen Vorsorgeeinrichtung, 
PC- oder Bankkonto, bei Bankkonto auch Name, Sitz und Postkonto, Clearing-Nr. und 
IBAN-Nr. der Bank). Die direkte Meldung an die Stiftung hat unter Angabe des Namens 
der versicherten Person sowie ihrer AHV-Nummer und der Adresse zu erfolgen. 
 
Tritt eine versicherte Person nicht in eine neue Vorsorgeeinrichtung ein und macht keine 
Barauszahlung geltend, so ist sie gesetzlich verpflichtet, die Form der Erhaltung des Vor-
sorgeschutzes gemäss Abs. 2 mitzuteilen. Erfüllt die versicherte Person diese Melde-
pflicht nicht, so wird die Freizügigkeitsleistung frühestens nach sechs Monaten, späte-
stens nach 2 Jahren, der Stiftung Auffangeinrichtung BVG überwiesen. 
 
 
(5) 
Bei Ehescheidung oder bei gerichtlicher Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft ist 
aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen allenfalls ein Teil der Freizügigkeitsleistung, 
die eine versicherte Person während der Dauer ihrer Ehe oder der Dauer der eingetrage-
nen Partnerschaft erworben hat, auf die Vorsorgeeinrichtung des geschiedenen Ehegat-
ten oder des geschiedenen eingetragenen Partners zu übertragen. Ist eine Übertragung 
vorzunehmen, so wirkt sich diese auf die Kürzung des obligatorischen und des überobli-
gatorischen Teils des vorhandenen Altersguthabens und auf die versicherten Leistungen 
gleich aus wie ein Vorbezug zum Erwerb von Wohneigentum, vgl. Art. 10 Abs. 6. Die 
versicherte Person kann sinngemäss eine Zusatzversicherung abschliessen bzw. nach 
Art. 12 Abs. 4 zur teilweisen oder vollständigen Deckung der beim Vorsorgeschutz ent-
standenen Lücke eine Einkaufssumme erbringen. 
 
 
 
Art. 25 - Höhe der Freizügigkeitsleistung (Beitragsprimat) 
 
 
(1) 
Die Freizügigkeitsleistung entspricht dem vollen, beim Austritt der versicherten Person 
aus der Personalvorsorge vorhandenen Altersguthaben (Freizügigkeitsleistung gemäss 
Art. 15 des Freizügigkeitsgesetzes). 
 
Das vorhandene Altersguthaben beinhaltet das Altersguthaben gemäss BVG und ist 
nach den Bestimmungen über die Äufnung und Finanzierung (Art. 11 Abs. 1, Art. 12 
und 21) in jedem Zeitpunkt des Ausscheidens der versicherten Person aus der Personal-
vorsorge gleich hoch oder höher als der gesetzlich festgelegte Mindestbetrag. Dieser 
setzt sich zusammen aus: 

a. den von der versicherten Person eingebrachten Freizügigkeitsleistungen und zusätz-
lich geleisteten Einkaufssummen mit Zins, 
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b. den von der versicherten Person an die Altersgutschriften geleisteten Beiträgen mit 
Zins, 

c. einem Zuschlag von 4% für jedes Altersjahr über dem Alter (Art. 4 Abs. 1, erster Ab-
schnitt) von 20 Jahren auf dem Betrag gemäss Bst. b, höchstens jedoch 100%. 

 
Ist ein Teil des Altersguthabens für Wohneigentum vorbezogen oder ein Teil der Freizü-
gigkeitsleistung auf die Vorsorgeeinrichtung eines geschiedenen Ehegatten oder des
ehemaligen Partners bei gerichtlich aufgelöster eingetragener Partnerschaft übertragen 
worden, so versteht sich der Mindestbetrag unter Berücksichtigung von Betrag und Zeit-
punkt des Vorbezugs bzw. der Übertragung. 
 
 
(2) 
Wird das Arbeitsverhältnis einer teilinvaliden Person aufgelöst, so hat sie für den aktiven 
Teil der Versicherung einen Freizügigkeitsanspruch nach Abs. 1. 
 
Wird die teilinvalide Person später wieder voll erwerbsfähig, ohne dass sie in ein neues 
Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitgeber tritt, so hat sie auch für den nach der Auflösung ih-
res Arbeitsverhältnisses weitergeführten Teil ihrer Personalvorsorge einen Freizügig-
keitsanspruch nach Abs. 1. 
 
 
 
Art. 26 - Nachdeckung / Nachhaftung 
 
 
(1) 
Die im Zeitpunkt der Auflösung des Vorsorgeverhältnisses versicherten Leistungen bei 
Tod und Invalidität bleiben bis zum Beginn eines neuen Vorsorgeverhältnisses, längstens 
jedoch während eines Monats, unverändert versichert (Nachdeckungsfrist). 
 
 
(2) 
Ist eine versicherte Person im Zeitpunkt der Auflösung des Vorsorgeverhältnisses bzw. 
bei Ablauf der Nachdeckungsfrist nicht voll arbeitsfähig und wird in der Folge innerhalb 
von 360 Tagen im Sinne von Art. 5 invalid erklärt, so besteht Anspruch auf Invaliditätslei-
stungen nach diesem Reglement. Erhöht sich der Invaliditätsgrad aus gleicher Ursache 
innert weiterer 90 Tage, oder erhöht sich der Invaliditätsgrad einer bei Auflösung des 
Vorsorgeverhältnisses bzw. bei Ablauf der Nachdeckungsfrist invaliden Person aus glei-
cher Ursache innert 90 Tagen, so werden auch für die Erhöhung die Invaliditätsleistun-
gen nach diesem Reglement erbracht. 
 
Tritt die Invalidität oder die Erhöhung des Invaliditätsgrades nicht innerhalb der genann-
ten Fristen ein, so richtet sich ein allfälliger Anspruch auf Invaliditätsleistungen oder hö-
here Invaliditätsleistungen ausschliesslich nach den Bestimmungen des BVG. Es werden 
höchstens die Mindestleistungen gemäss BVG erbracht. 
 
 
(3) 
Sind nach der Erfüllung des Anspruchs auf die Freizügigkeitsleistung Invaliditäts- oder 
Todesfallleistungen zu erbringen, so ist die Freizügigkeitsleistung soweit zurückzuerstat-
ten, als dies zur Erbringung von laufenden sowie für die Versicherung von anwartschaftli-
chen Leistungen erforderlich ist. Die Leistungen werden gekürzt, soweit eine Rückerstat-
tung unterbleibt. 
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Art. 27 Teilliquidation 
 
 
Die Voraussetzungen für eine Teilliquidation sowie die Bestimmungen zur Durchführung 
sind in Anhang 5 zu diesem Reglement festgelegt. 
 
 
 
 
G. Schlussbestimmungen 
 
 
 
Art. 28 - Inkrafttreten 
 
 
(1) 
Dieses Reglement und die Anhänge dazu treten auf den 01.01.2008 in Kraft und werden 
jeder gemäss diesem Reglement versicherten Person zur Verfügung gestellt. 
 
Mit dem Inkrafttreten sind sämtliche bisherigen Bestimmungen für alle Personen, bei de-
nen der Versicherungsfall nicht unter den bisherigen Bestimmungen eingetreten sind, 
aufgehoben. Als eingetretener Versicherungsfall Tod oder Invalidität gilt der Todestag 
bzw. der Beginn einer Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität oder zum Tod 
führt. Bei invaliden Personen gilt der Vorsorgefall Alter mit dem Erreichen des ordentli-
chen Rücktrittsalters gemäss diesem Reglement als eingetreten. 
 
Für die Berücksichtigung von Leistungserhöhungen, die sich allenfalls gegenüber den 
bisherigen Reglementsbestimmungen ergeben, gelten die Bestimmungen über eine mög-
liche Gesundheitsprüfung und einen möglichen Leistungsvorbehalt bei Aufnahme in die 
Personalvorsorge (Art. 3 Abs. 1) sinngemäss. 
 
 
(2) 
Wo dieses Reglement und das in Art. 2 erwähnte Geschäftsreglement nichts bestimmen, 
entscheidet der Stiftungsrat unter Beachtung des durch das Gesetz gegebenen Rah-
mens. 
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Art. 29 - Änderungen / Abweichungen 
 
 
(1) 
Dieses Reglement und die Anhänge dazu können jederzeit abgeändert werden. 
 
Das für die einzelne versicherte Person vorhandene Altersguthaben muss jedoch auch 
weiterhin für ihre Vorsorge verwendet werden. Bereits erworbene Ansprüche der Bezugs-
berechtigten werden durch eine Reglementsänderung nicht mehr berührt. Die neuen Re-
glementsbestimmungen sind der Aufsichtsbehörde zu unterbreiten. 
 
 
(2) 
Abweichungen vom Reglement aufgrund gesetzlicher Vorschriften bleiben vorbehalten. 
 
 
 
 
 
 
Zürich, im Juli 2008 SSO-Vorsorgestiftung 

für zahnmedizinische Berufe 
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Anhang 1 - Ergänzung zu Artikel 13 Abs. 4 
(Weiterführung der Versicherung nach dem ordentlichen Rücktrittsalter) 
 
 
 
Ziff. 1 - Versicherter Personenkreis 
 
 
War eine voll erwerbsfähige Person vor dem ordentlichen Rücktrittsalter (Art. 4 Abs. 2 
des Reglements) bereits versichert und bleibt sie danach weiterhin erwerbstätig, kann sie 
die Personalvorsorge bis zur vollen Aufgabe der Erwerbstätigkeit, höchstens jedoch bis 
zum Monatsersten nach Vollendung des 70. Altersjahres (reglementarisches Schlussal-
ter) weiterführen und die Altersleistungen werden aufgeschoben. Eine Weiterversiche-
rung ist nicht möglich, wenn die vollen Altersleistungen bezogen werden. 
 
Die beitragspflichtige Weiterführung der Personalvorsorge nach dem ordentlichen Rück-
trittsalter bis zum reglementarischen Schlussalter ist wie folgt geregelt: 
 
 
 
Ziff. 2 - Anrechenbarer Lohn 
 
 
(1) 
Als anrechenbarer Lohn für die Risiko- und Altersleistungen gilt der Jahreslohn, vermin-
dert um den Koordinationsabzug zur Berücksichtigung der Leistungen aus der Eidgenös-
sischen Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) und der IV. Der Jahreslohn darf 
jedoch den 10-fachen oberen Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1 BVG nicht übersteigen. 
 
Der anrechenbare Lohn entspricht für jede Person, die nach diesem Anhang versichert 
ist, mindestens dem nach BVG massgebenden Minimalbetrag. 
 
 
(2) 
Der Koordinationsabzug wird nach BVG festgelegt. 
 
Wird in der Anschlussvereinbarung der Beschäftigungsgrad für teilzeitbeschäftigte Ar-
beitnehmer berücksichtigt, wird der Koordinationsabzug proportional zum Beschäfti-
gungsgrad reduziert. Die Kürzung des Koordinationsabzuges kann jedoch höchstens 
80% betragen. 
 
Bei Teilpensionierung wird der Koordinationsabzug proportional zum Beschäftigungsgrad 
nach der Teilpensionierung gekürzt. 
 
 
 
Ziff. 3 - Altersguthaben 
 
 
Das Altersguthaben aus dem obligatorischen Teil wird im Zeitpunkt des Erreichens des 
ordentlichen Rücktrittsalters beitragsfrei weitergeführt und erhöht sich jährlich um die 
vom Bundesrat vorgegebene Mindestverzinsung. Das restliche Altersguthaben gilt als 
überobligatorischer Teil und erhöht sich jährlich um die von Swiss Life vorgegebene Ver-
zinsung für einjährige Kollektiv-Lebensversicherungstarife sowie um die Altersgutschrif-
ten gemäss Ziffer 4 dieses Anhanges. 
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Vorbehalten bleibt die Übertragung der Freizügigkeitsleistung, die aufgrund der Ehe-
scheidung oder der gerichtlichen Auflösung der eingetragenen Partnerschaft auf die Vor-
sorgeeinrichtung des geschiedenen Ehegatten oder des ehemaligen eingetragenen Part-
ners zu übertragen ist. 
 
 
 
Ziff. 4 - Altersgutschriften 
 
 
Die jährlichen Altersgutschriften betragen 18% des anrechenbaren Lohnes. 
 
 
 
Ziff. 5 - Altersrente 
 
 
Anspruch auf die Alters- bzw. auf eine Teilaltersrente entsteht am Monatsersten 

- nach Aufgabe der Erwerbstätigkeit bzw. eines Teils der Erwerbstätigkeit, 

- nach Erreichen des reglementarischen Schlussalters, 

- nach Ablauf der Wartefrist von 3 Monaten bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit  
oder Unfall, 

- nach einem Erwerbsunterbruch aus nichtmedizinischen Gründen von mehr als 
3 Monaten Dauer, 

- nach Absinken des Lohnes unter die Aufnahmegrenze gemäss Art. 3 Abs. 2 des Re-
glements. 

 
Die Höhe der Alters- bzw. Teilaltersrente berechnet sich auf den Zeitpunkt des An-
spruchbeginns 

- mit dem Umwandlungssatz gemäss BVG auf dem obligatorischen Teil des Altersgut-
habens (Ziff. 3 von Anhang 1 des Reglements) und 

- mit dem Umwandlungssatz für Kollektiv-Lebensversicherungstarife von Swiss Life auf 
dem überobligatorischen Teil des Altersguthabens (Ziff. 3 von Anhang 1 des Regle-
ments). 

 
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von Art. 13 Abs. 5 des Reglements (Bezug des 
Altersguthabens in einem Betrag oder einem Teilbetrag anstelle der Alters- bzw. einer 
Teilaltersrente). 
 
Mit dem Bezug des vorhandenen Altersguthabens in einem Betrag oder einem Teilbetrag 
sind alle reglementarischen Ansprüche abgegolten. 
 
 
 
Ziff. 6 - Pensionierten-Kinderrenten 
 
 
Der Anspruch auf Pensionierten-Kinderrenten richtet sich nach den Bestimmungen von 
Art. 14 des Reglements. 
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Ziff. 7 - Erwerbsausfall 
 
 
Es sind keine Invaliditätsleistungen (Invalidenrente, Invalidenkinderrenten und Beitrags-
befreiung) versichert. 
 
Bei einem krankheits- oder unfallbedingten Erwerbsausfall entsteht am Monatsersten 
nach Ablauf von 3 Monaten seit Eintritt des Ereignisses Anspruch auf eine Altersrente 
bzw. auf eine Barauszahlung bei Kapitaloption (Art. 13 Abs. 5 des Reglements). Die Al-
tersleistungen werden voll ausgerichtet, unabhängig vom Grad der Erwerbsunfähigkeit. 
Vorbehalten bleibt Art. 9 Abs. 1 des Reglements (Koordination mit Leistungen nach UVG 
oder MVG). 
 
Die Höhe der vorgenannten Leistungen entspricht den Altersleistungen im Zeitpunkt der 
Entstehung des Anspruchs. 
 
Mit dem Bezug der Altersrente ist die beitragspflichtige Weiterführung der Versicherung 
nicht mehr möglich. 
 
Mit dem Bezug des vorhandenen Altersguthabens in einem Betrag sind alle reglementa-
rischen Ansprüche abgegolten. 
 
 
 
Ziff. 8 - Kinderrenten bei Erwerbsausfall 
 
 
Es sind keine Invaliditätsleistungen (Invalidenrente, Invalidenkinderrenten und Beitrags-
befreiung) versichert. 
 
Bei einem krankheits- oder unfallbedingten Erwerbsausfall entsteht am Monatsersten 
nach Ablauf von 3 Monaten Anspruch auf Kinderrenten gemäss Art. 14 des Reglements. 
Die Kinderrenten werden voll ausgerichtet, unabhängig vom Grad der Erwerbsunfähig-
keit. Vorbehalten bleibt Art. 9 Abs. 1 (Koordination mit Leistungen nach UVG oder MVG). 
 
Hat die versicherte Person anstelle der Altersrente Anspruch auf das vorhandene Alters-
guthaben in einem Betrag nach den Bestimmungen von Art. 13 Abs. 5 oder Art. 8 Abs. 3 
des Reglements, so besteht kein Anspruch auf Kinderrenten. 
 
 
 
Ziff. 9 - Witwenrente / Witwerrente / Lebenspartnerrente 
 
 
Der Rentenanspruch richtet sich nach Art. 17 des Reglementes. Die Höhe der Witwen-
rente bzw. der Witwerrente beträgt 60% der Altersrente, auf die die verstorbene Person 
im Zeitpunkt des Todes Anspruch gehabt hätte. Vorbehalten bleiben Art. 9 Abs. 1 (Koor-
dination mit Leistungen nach UVG oder MVG). Der Anspruch auf Lebenspartnerrente be-
steht jedoch nur dann, wenn die versicherte verstorbene Person vor Erreichen des or-
dentlichen Rücktrittsalters im Plan Standard S, Standard Splus, Plus, Plus O, Plus OS 
oder Optima versichert war. 
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Ziff. 10 - Waisenrenten 
 
 
Der Anspruch auf Waisenrenten richtet sich nach Art. 14 des Reglements. Die Höhe der 
Waisenrente beträgt für jedes Kind 20% der Altersrente, auf die die verstorbene Person 
im Zeitpunkt des Todes Anspruch gehabt hätte. Vorbehalten bleiben Art. 9 Abs. 1 (Koor-
dination mit Leistungen nach UVG oder MVG). 
 
 
 
Ziff. 11 - Todesfallkapital 
 
 
Anspruch auf ein Todesfallkapital richtet sich nach Art. 19 des Reglements. 
 
Das Todesfallkapital wird soweit erforderlich zur Finanzierung der Witwen-, Witwer- und 
Lebenspartnerrente sowie von Waisenrenten verwendet. 
 
 
 
Ziff. 12 - Beiträge 
 
 
Die Beiträge zur Finanzierung der Altersgutschriften und der übrigen Kosten der Perso-
nalvorsorge richten sich sinngemäss nach Art. 21 des Reglements. Die Beitragszah-
lungspflicht beginnt am Monatsersten nach Vollendung des ordentlichen Rücktrittsalters 
und dauert bis 

- zur Aufgabe der Erwerbstätigkeit, 

- zu einem Erwerbsunterbruch aus nichtmedizinischen Gründen von mehr als 3 Mona-
ten Dauer, 

- zum Ablauf der Wartefrist bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall, 

- zum Tod der versicherten Person vor Erreichen des reglementarischen Schlussalters, 

- zum Absinken des Lohnes unter die Aufnahmegrenze gemäss Art. 3 Abs. 2 des Re-
glements, 

längstens jedoch bis zum Erreichen des reglementarischen Schlussalters. 
 
 
 
Ziff. 13 - Besondere Bestimmungen 
 
 
Die übrigen Bestimmungen des Reglements gelten auch für diesen Anhang, soweit keine 
reglementarischen oder gesetzlichen Bestimmungen die Wirkung des vorliegenden Re-
glementsanhanges ausschliessen. 
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Anhang 2 - bei Mitversicherung der Überlebenszeitrente 
(Plan Optima) 
 
 
 
Ziff. 1 - Voraussetzungen 
 
 
Eine Überlebenszeitrente wird fällig, wenn die versicherte Person eine entsprechende 
Anmeldung dazu eingereicht hat, in die Versicherung aufgenommen wurde und vor dem 
ordentlichen Rücktrtittsalter stirbt. 
 
 
 
Ziff. 2 - Beginn und Ende der Versicherung 
 
 
(1) 
Die Versicherung der Überlebenszeitrente beginnt frühestens auf den in der Anmeldung 
genannten Termin, frühestens am Monatsersten, in welchem der Eingang der Anmel-
dung bei der Geschäftsstelle der Stiftung erfolgt ist, frühestens jedoch am 1. Januar nach 
Vollendung des 17. Altersjahres. 
 
Vorbehalten bleiben die schriftliche Annahme eines allfälligen gesundheitlichen Vorbe-
halts oder eine Ablehung der Versicherung. 
 
 
(2) 
Die Versicherung der Überlebenszeitrente endet spätestens beim Erreichen des ordent-
lichen Rücktrittsalters (Art. 4 Abs. 2 des Reglements). Eine Weiterversicherung nach dem 
ordentlichen Rücktrittsalter gemäss Anhang 1 des Reglements ist nicht möglich. 
 
 
 
Ziff. 3 - Begünstigungsordnung 
 
 
(1) 
Generelle Begünstigungsordnung 
Anspruch auf die Überlebenszeitrente haben die Hinterlassenen unab-hängig vom Erb-
recht - unter Vorbehalt einschränkender gesetzlicher Bestimmungen - nach der Rangord-
nung von Art. 19 Abs. 2 des Reglements. 
 
Der Anspruch auf die Überlebenszeitrente besteht jedoch längstens, bis die verstorbene 
Person das ordentliche Rücktrittsalter erreicht hätte. 
 
 
(2) 
Spezielle Begünstigungsordnung 
Die versicherte Person kann der Stiftung gegenüber in einer schriftlichen Erklärung 

- die Rangordnung der Begünstigten innerhalb der gleichen Begünstigungskategorie än-
dern und/oder 

- die Aufteilung des Todesfallkapitals unter mehreren Begünstigten zu unterschiedlichen 
Teilen bestimmen. 
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Die Rangordnung der Begünstigungskategorien kann nicht geändert werden. 
 
 
(3) 
Falls keine Erklärung über die Änderung der Rangordnung der Begünstigten oder die 
Aufteilung des Todesfallkapitals vorliegt oder die Erklärung nicht die Bestimmungen ge-
mäss Abs. 2 dieses Anhanges berücksichtigt, gilt die generelle Begünstigungsordnung 
gemäss Art. 19 Abs. 2 des Reglements. 
 
 
 
Ziff. 4 - Höhe der Rente 
 
 
Die jährliche Überlebenszeitrente beträgt 30% des gemeldeten Jahreseinkommens. 
 
 
 
Ziff. 5 - Kapitaloption 
 
 
Anstelle der Überlebenszeitrente kann - unter Vorbehalt von Art. 8 Abs. 4 des Regle-
ments - ein eimaliger Kapitalbetrag bezogen werden. 
 
Eine entsprechende schriftliche Erklärung muss vor der ersten Rentenzahlung 
abgegeben werden. 
 
Mit dem Bezug eines einmaligen Kapitalbetrages sind alle reglementarischen Ansprüche 
bezüglich der Überlebenszeitrente abgegolten. 
 
 
 
Ziff. 6 - Beiträge 
 
 
Für die Versicherung der Überlebenszeitrente wird ein Zusatzbeitrag im Sinne von Art. 21 
des Reglements erhoben. 
 
 
 
Ziff. 7 - Übrige Bestimmungen 
 
 
Soweit in diesem Anhang nichts anderes aufgeführt ist, gelten die Bestimmungen des 
Reglements zu diesem Anhang. 
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Anhang 3 - Einkaufstabellen 
(Ergänzung zu Artikel 12 Abs. 3 und Abs. 4, 1. Abschnitt) 
 
Einkaufstabelle Vorsorgepläne Standard, Standard I u. Plus 
 
Lohndefinition: 
Jahreslohn gemeldeter AHV-Lohn; max. 300% der max. AHV-Altersrente 
Eintrittsschwelle 75% der maximalen AHV-Altersrente 
Koordinationsabzug 87.5 % der maximale AHV-Altersrente 
anrechenbarer Lohn
 

Jahreslohn abzüglich Koordinationsabzug, 
mindestens 12.5% der maximalen AHV-Altersrente 

 
Höhe der jährlichen Altersgutschriften in % des anrechenbaren Lohnes: 
Alter Altersgutschriften Obligatorium Altersgutschriften Überobligatorium 
25 - 34 7% 0% 
35 - 44 10% 0% 
45 - 54 15% 0% 
55 - 65 18% 0% 
*) für Frauen bis Alter 64  

 
Berechnung des maximal möglichen Altersguthabens: 

 
*Alter 

Maximale Höhe des 
Altersguthabens in % des 

anrechenbaren Lohnes 

 
*Alter 

Maximale Höhe des 
Altersguthabens in % des 

anrechenbaren Lohnes 
      

 Obligatorium  Obligatorium 
25 0.0% 46 221.5% 
26 7.0% 47 241.0% 
27 14.0% 48 261.0% 
28 21.5% 49 281.0% 
29 29.0% 50 301.5% 
30 36.5% 51 322.5% 
31 44.0% 52 344.0% 
32 52.0% 53 366.0% 
33 60.0% 54 388.5% 
34 68.0% 55 411.5% 
35 76.5% 56 437.5% 
36 88.0% 57 464.5% 
37 100.0% 58 492.0% 
38 112.0% 59 520.0% 
39 124.0% 60 548.5% 
40 136.5% 61 577.5% 
41 149.0% 62 607.0% 
42 162.0% 63 637.0% 
43 175.0% 64 667.5% 
44 188.5% 65 699.0% 
45 202.5%   

*Alter = aktuelles Kalenderjahr minus Geburtsjahr 

Beispiel der Berechnung der maximal möglichen Einkaufssumme 
Mann, Alter 50 (Berechnungsjahr - Geburtsjahr), anrechenbarer Lohn CHF 40'000, 
vorhandenes Altersguthaben CHF 50'000 
Berechnung: maximale Einkaufssumme im Berechnungsjahr: 
301.5% von CHF 40'000 = CHF 120'600 (maximale Höhe des Altersguthabens Alter 50) 

./. CHF -50'000 (vorhandenes Altersguthaben) 
= CHF 70’600 (max. Einkaufssumme im Berechnungsjahr) 
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Einkaufstabelle Vorsorgeplan Standard S 
 
Lohndefinition: 
Jahreslohn gemeldeter AHV-Lohn; max. 3’000% der max. AHV-Altersrente 
Eintrittsschwelle 75% der maximalen AHV-Altersrente 
Koordinationsabzug 87.5 % der maximale AHV-Altersrente 
anrechenbarer Lohn
 

Jahreslohn abzüglich Koordinationsabzug, 
mindestens 12.5% der maximalen AHV-Altersrente 

 
Höhe der jährlichen Altersgutschriften in % des anrechenbaren Lohnes: 
Alter Altersgutschriften Obligatorium Altersgutschriften Überobligatorium 
25 - 34 7% 20% 
35 - 44 10% 20% 
45 - 54 15% 20% 
55 - 65 18% 20% 
*) für Frauen bis Alter 64  

 
Berechnung des maximal möglichen Altersguthabens: 

 
*Alter 

Maximale Höhe des 
Altersguthabens in % des 

anrechenbaren Lohnes 

 
*Alter 

Maximale Höhe des 
Altersguthabens in % des 

anrechenbaren Lohnes 
      

 Obligatorium Überoblig.  Obligatorium Überoblig. 
25 0.0% 0.0% 46 221.5% 516.0% 
26 7.0% 20.0% 47 241.0% 546.5% 
27 14.0% 40.5% 48 261.0% 577.5% 
28 21.5% 61.5% 49 281.0% 609.0% 
29 29.0% 82.5% 50 301.5% 641.0% 
30 36.5% 104.0% 51 322.5% 674.0% 
31 44.0% 126.0% 52 344.0% 707.5% 
32 52.0% 148.5% 53 366.0% 741.5% 
33 60.0% 171.5% 54 388.5% 776.5% 
34 68.0% 195.0% 55 411.5% 812.0% 
35 76.5% 219.0% 56 437.5% 848.0% 
36 88.0% 243.5% 57 464.5% 885.0% 
37 100.0% 268.5% 58 492.0% 922.5% 
38 112.0% 294.0% 59 520.0% 961.0% 
39 124.0% 320.0% 60 548.5% 1000.0% 
40 136.5% 346.5% 61 577.5% 1020.0% 
41 149.0% 373.5% 62 607.0% 1040.0% 
42 162.0% 401.0% 63 637.0% 1060.0% 
43 175.0% 429.0% 64 667.5% 1080.0% 
44 188.5% 457.5% 65 699.0% 1100.0% 
45 202.5% 486.5%    

*Alter = aktuelles Kalenderjahr minus Geburtsjahr 

Beispiel der Berechnung der maximal möglichen Einkaufssumme 
Mann, Alter 50 (Berechnungsjahr - Geburtsjahr), anrechenbarer Lohn CHF 200'000, 
vorhandenes Altersguthaben CHF 50'000 
Berechnung: maximale Einkaufssumme im Berechnungsjahr: 
301.5% von CHF 56'355 = CHF 169’910 (maximale Höhe des Altersguthabens Alter 50) 
641.0% von CHF 143'645 = CHF 920'764 (maximale Höhe des Altersguthabens Alter 50) 

./. CHF -50’000 (vorhandenes Altersguthaben) 
= CHF 1'040’674 (max. Einkaufssumme im Berechnungsjahr) 
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Einkaufstabelle Vorsorgepläne Standard O u. Plus O 
 
Lohndefinition: 
Jahreslohn gemeldeter AHV-Lohn; max. 3’000% der max. AHV-Altersrente 
Eintrittsschwelle 75% der maximalen AHV-Altersrente 
Koordinationsabzug 87.5 % der maximale AHV-Altersrente 
anrechenbarer Lohn
 

Jahreslohn abzüglich Koordinationsabzug, 
mindestens 12.5% der maximalen AHV-Altersrente 

 
Höhe der jährlichen Altersgutschriften in % des anrechenbaren Lohnes: 
Alter Altersgutschriften Obligatorium und Überobligatorium  
25 - 34 7%  
35 - 44 10%  
45 - 54 15%  
55 - 65 18%  
*) für Frauen bis Alter 64  

 
Berechnung des maximal möglichen Altersguthabens: 

 
*Alter 

Maximale Höhe des 
Altersguthabens in % des 

anrechenbaren Lohnes 

 
*Alter 

Maximale Höhe des 
Altersguthabens in % des 

anrechenbaren Lohnes 
      

 Obligatorium und Überoblig.  Obligatorium und Überoblig. 
25 0.0% 46 221.5% 
26 7.0% 47 241.0% 
27 14.0% 48 261.0% 
28 21.5% 49 281.0% 
29 29.0% 50 301.5% 
30 36.5% 51 322.5% 
31 44.0% 52 344.0% 
32 52.0% 53 366.0% 
33 60.0% 54 388.5% 
34 68.0% 55 411.5% 
35 76.5% 56 437.5% 
36 88.0% 57 464.5% 
37 100.0% 58 492.0% 
38 112.0% 59 520.0% 
39 124.0% 60 548.5% 
40 136.5% 61 577.5% 
41 149.0% 62 607.0% 
42 162.0% 63 637.0% 
43 175.0% 64 667.5% 
44 188.5% 65 699.0% 
45 202.5%   

*Alter = aktuelles Kalenderjahr minus Geburtsjahr 

Beispiel der Berechnung der maximal möglichen Einkaufssumme 
Mann, Alter 50 (Berechnungsjahr - Geburtsjahr), anrechenbarer Lohn CHF 200'000, 
vorhandenes Altersguthaben CHF 50'000 
Berechnung: maximale Einkaufssumme im Berechnungsjahr: 
301.5% von CHF 200'000 = CHF 603'000 (maximale Höhe des Altersguthabens Alter 50) 

./. CHF -50'000 (vorhandenes Altersguthaben) 
= CHF 553’000 (max. Einkaufssumme im Berechnungsjahr) 
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Einkaufstabelle Vorsorgepläne Standard Splus u. Plus OS 
 
Lohndefinition: 
Jahreslohn gemeldeter AHV-Lohn; max. 3’000% der max. AHV-Altersrente 
Eintrittsschwelle 75% der maximalen AHV-Altersrente 
Koordinationsabzug kein Koordinationsabzug 
Anrechenbarer Lohn gemeldeter Jahreslohn 

 
Höhe der jährlichen Altersgutschriften in % des anrechenbaren Lohnes: 
Alter Altersgutschriften Obligatorium und Überobligatorium  
25 - 34 25%  
35 - 44 25%  
45 - 54 25%  
55 - 65 25%  
*) für Frauen bis Alter 64  

 
Berechnung des maximal möglichen Altersguthabens: 

 
*Alter 

Maximale Höhe des 
Altersguthabens in % des 

anrechenbaren Lohnes 

 
*Alter 

Maximale Höhe des 
Altersguthabens in % des 

anrechenbaren Lohnes 
      

 Obligatorium und Überoblig.  Obligatorium und Überoblig. 
25 0.0% 46 566.5% 
26 25.0% 47 595.5% 
27 50.0% 48 625.0% 
28 75.5% 49 654.5% 
29 101.0% 50 684.5% 
30 127.0% 51 714.5% 
31 153.0% 52 745.0% 
32 179.0% 53 775.5% 
33 205.5% 54 806.5% 
34 232.0% 55 837.5% 
35 258.5% 56 869.0% 
36 285.5% 57 900.5% 
37 312.5% 58 932.5% 
38 340.0% 59 964.5% 
39 367.5% 60 996.5% 
40 395.5% 61 1029.0% 
41 423.5% 62 1061.5% 
42 451.5% 63 1094.5% 
43 480.0% 64 1127.5% 
44 508.5% 65 1161.0% 
45 537.5%   

*Alter = aktuelles Kalenderjahr minus Geburtsjahr 

Beispiel der Berechnung der maximal möglichen Einkaufssumme 
Mann, Alter 50 (Berechnungsjahr - Geburtsjahr), anrechenbarer Lohn CHF 200'000, 
vorhandenes Altersguthaben CHF 50'000 
Berechnung: maximale Einkaufssumme im Berechnungsjahr: 
684.5% von CHF 200'000 = CHF 1’369’000 (maximale Höhe des Altersguthabens Alter 50) 

./. CHF -50'000 (vorhandenes Altersguthaben) 
= CHF 1’319’000 (max. Einkaufssumme im Berechnungsjahr) 
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Einkaufstabelle Vorsorgeplan Optima 
 
Lohndefinition: 
Jahreslohn gemeldeter AHV-Lohn, maximal CHF 350’000 
Eintrittsschwelle 75% der maximalen AHV-Altersrente 
Koordinationsabzug kein Koordinationsabzug 
anrechenbarer Lohn gemeldeter Jahreslohn 

 
Höhe der jährlichen Altersgutschriften in % des anrechenbaren Lohnes: 
Alter Altersgutschriften Obligatorium und Überobligatorium  
25 - 34 6%  
35 - 44 10%  
45 - 54 14%  
55 - 65 14%  
*) für Frauen bis Alter 64  

 
Berechnung des maximal möglichen Altersguthabens: 

 
*Alter  

Maximale Höhe des 
Altersguthabens in % des 

anrechenbaren Lohnes 

 
*Alter 

Maximale Höhe des 
Altersguthabens in % des 

anrechenbaren Lohnes 
      

 Obligatorium und Überoblig.  Obligatorium und Überoblig. 
25 0.0%  46 208.5%  
26 6.0%  47 226.5%  
27 12.0%  48 245.0%  
28 18.0%  49 264.0%  
29 24.5%  50 283.5%  
30 31.0%  51 303.0%  
31 37.5%  52 323.0%  
32 44.5%  53 343.5%  
33 51.5%  54 364.5%  
34 58.5%  55 386.0%  
35 65.5%  56 407.5%  
36 77.0%  57 429.5%  
37 88.5%  58 452.0%  
38 100.5%  59 475.0%  
39 112.5%  60 498.5%  
40 125.0%  61 522.5%  
41 137.5%  62 547.0%  
42 150.5%  63 572.0%  
43 163.5%  64 597.5%  
44 177.0%  65 623.5%  
45 190.5%     

*Alter = aktuelles Kalenderjahr minus Geburtsjahr 

Beispiel der Berechnung der maximal möglichen Einkaufssumme 
Mann, Alter 50 (Berechnungsjahr - Geburtsjahr), anrechenbarer Lohn CHF 200'000, 
vorhandenes Altersguthaben CHF 50'000 
Berechnung: maximale Einkaufssumme im Berechnungsjahr: 
283.5% von CHF 200'000 = CHF 567’000 (maximale Höhe des Altersguthabens Alter 50) 

./. CHF -50'000 (vorhandenes Altersguthaben) 
= CHF 517’000 (max. Einkaufssumme im Berechnungsjahr) 
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Anhang 4 - Finanzierung der vorzeitigen Pensionierung 
 
 
 
Einleitung 
Gemäss Art. 13 Abs. 3 des Vorsorgereglements ergibt sich die Höhe der Altersrente für 
eine versicherte Person, die vor dem ordentlichen Rücktrittsalter in den Ruhestand tritt, 
durch Umwandlung des beim Rücktritt vorhandenen obligatorischen und überobligatori-
schen Teils des Altersguthabens nach reduzierten Umwandlungssätzen. Damit entsteht 
bei den Altersleistungen (Altersrente, nach dem Altersrentenbeginn fällig werdende Wit-
wenrente bzw. Witwerrente und bei den Pensionierten-Kinderrenten) eine Vorsorge-
lücke. 
 
 
 
Ziff. 1 - Einkaufsmöglichkeiten 
 
 
(1) 
Die versicherte Person kann im Rahmen der gesetzlichen und reglementarischen Be-
stimmungen die Vorsorgelücke bei den Altersleistungen mittels Einkäufen ganz oder teil-
weise schliessen. Der Einkauf ist spätestens im Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung 
zu leisten. Einkäufe vor diesem Zeitpunkt sind möglich und unterstehen zusätzlich den 
Bestimmungen über die Vorfinanzierung der vorzeitigen Pensionierung. 
 
 
(2) 
Die Beschränkungen von Art. 13 Abs. 5 des Vorsorgereglements betreffend Auszahlung 
des Altersguthabens oder eines Teils davon in einem Betrag sind anwendbar. 
 
 
(3) 
Die Geltendmachung der Einkaufssummen in steuerlicher Hinsicht liegt im Verantwor-
tungsbereich der versicherten Person. Deren steuerliche Abzugsfähigkeit wird von der 
zuständigen Steuerbehörde beurteilt. Die Stiftung hat auf diesen Entscheid keinen Ein-
fluss und übernimmt diesbezüglich keine Haftung. 
 
 
 
Ziff. 2 - Finanzierung über das Zusatzkonto 
 
 
(1) 
Für die Vorfinanzierung gemäss Ziff. 1 Abs. 1 dieses Anhangs hat die versicherte Person 
der Stiftung schriftlich mitzuteilen, es sei ein Zusatzkonto zum Alterskonto gemäss Art. 11 
des Vorsorgeregelements zu eröffnen. In dieser Mitteilung ist der Zeitpunkt der vorzeiti-
gen Pensionierung anzugeben (geplantes vorzeitiges Rücktrittsalter). 
 
 
(2) 
Das Guthaben des Zusatzkontos dient der Vorfinanzierung der vorzeitigen Pensionierung 
und kann im Weiteren gemäss Ziff. 3 und 4 dieses Anhangs verwendet werden. Es wird 
wie ein überobligatorischer Teil des Altersguthabens behandelt und verzinst; die entspre-
chenden Bestimmungen des Vorsorgereglements sind sinngemäss anwendbar. Vorbe-
halten bleibt Ziff. 3 Abs. 1 dieses Anhangs. 
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(3) 
Die versicherte Person kann einmal pro Kalenderjahr eine Einkaufssumme auf das Zu-
satzkonto einzahlen, solange Altersgutschriften gemäss Art. 12 des Vorsorgereglements 
entrichtet werden und das auf dem Zusatzkonto geäufnete Guthaben die maximale Höhe 
gemäss Ziff. 2 Abs. 4 dieses Anhangs noch nicht erreicht hat, und ausserdem die nach-
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

- Die versicherte Person hat alle Freizügigkeitsleistungen aus früheren Vorsorgever-
hältnissen, soweit sie gestützt auf die anwendbaren gesetzlichen Vorschriften bei 
Eintritt in die Personalvorsorge zum Einkauf von Versicherungsjahren verwendet 
werden müssen, eingebracht. 

- Die versicherte Person hat im Zeitpunkt einer Einzahlung auf das Zusatzkonto sämtli-
che fehlenden Versicherungsjahre sowie allfällige Lohnerhöhungen eingekauft 
(Art. 12 Abs. 4 des Vorsorgereglements findet Anwendung). 

- Die versicherte Person hat im Zeitpunkt einer Einzahlung auf das Zusatzkonto Vor-
bezüge zum Erwerb von Wohneigentum (Art. 10 des Vorsorgereglements) oder Über-
tragungen der Freizügigkeitsleistung bei Ehescheidung oder bei gerichtlicher Auflö-
sung einer eingetragenen Partnerschaft (Art. 24 Abs. 5 des Vorsorgereglements) 
wieder vollumfänglich eingebracht und allenfalls daraus entstandene Vorsorgelücken 
eingekauft. 

 
 
(4) 
Die maximale Höhe der Vorfinanzierung (Summe der Zahlungen, die auf das Zusatzkon-
to vorgenommen werden können), entspricht der erforderlichen Einkaufssumme für den 
Einkauf der bei vorzeitiger Pensionierung bei den Altersleistungen nach folgender Be-
rechnung entstehenden Vorsorgelücke: 

- Die Vorsorgelücke entspricht der Differenz zwischen der sich gemäss ordentlichem 
Rücktrittsalter ergebenden ordentlichen Altersrente und der sich gemäss dem geplan-
ten vorzeitigen Rücktrittsalter ergebenden gekürzten Altersrente. Als Altersguthaben 
für die Umwandlung in eine Altersrente wird die Summe der Altersgutschriften ge-
mäss Art. 12 des Vorsorgereglementes, ohne Zins, zugrunde gelegt, wobei die ma-
ximal mögliche Versicherungsdauer bis zum ordentlichen Rücktrittsalter (ordentliche 
Altersrente) bzw. bis zum geplanten vorzeitigen Rücktrittsalter (gekürzte Altersrente), 
berücksichtigt wird. Die Altersgutschriften werden bestimmt auf der Basis des anre-
chenbaren Lohnes gemäss Art. 6 des Vorsorgereglementes im Zeitpunkt einer Zah-
lung zur Vorfinanzierung. 

- Die Vorsorgelücke und damit die maximale Höhe der Vorfinanzierung wird vermindert 
durch die Anrechnung von Freizügigkeitsguthaben (Freizügigkeitspolice oder Freizü-
gigkeitskonto), die nicht in die Personalvorsorge eingebracht worden sind, die An-
rechnung von freizügigkeitsähnlichen Guthaben innerhalb der Personalvorsorge so-
wie die Anrechnung des nach Gesetz zu berücksichtigenden Teils des Guthabens 
der gebundenen Selbstvorsorge. Die versicherte Person hat das Vorhandensein sol-
cher Guthaben zu melden. Die Stiftung haftet nicht für Folgen, die sich aus der Ver-
letzung einer Meldepflicht ergeben. 
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Ziff. 3 - Zahlungen aus dem Zusatzkonto 
 
 
(1) 
Vorbezug für Wohneigentum/Übertragungen bei Ehescheidung oder 
bei gerichtlicher Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft 
Vorbezüge für den Erwerb von Wohneigentum (Art. 10 des Vorsorgereglements) sowie 
Übertragungen eines Teils der Freizügigkeitsleistung bei Ehescheidung oder bei gericht-
licher Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft (Art. 24 Abs. 5 des Vorsorgeregle-
ments), werden bis zum gesamten vorhandenen Guthaben dem Zusatzkonto entnom-
men. Ein auszuzahlender Betrag, der dieses Guthaben übersteigt, wird dem Alterskonto 
gemäss Art. 11 des Vorsorgereglements belastet. Rückzahlungen in die Personalvorsor-
ge werden in umgekehrter Reihenfolge eingebaut. 
 
 
(2) 
Todesfallkapital 
Beim Tod der versicherten Person vor dem Altersrentenbeginn wird das im Zeitpunkt des 
Todes vorhandene Guthaben als zusätzliches Todesfallkapital den Hinterlassenen ge-
mäss den Bestimmungen von Art. 19 des Vorsorgereglements ausgerichtet. 
 
 
(3) 
Invalidität 
Solange die versicherte Person Anspruch auf eine volle Invalidenrente gemäss Art. 15 
des Vorsorgereglements hat, wird das vorhandene Guthaben auf dem Zusatzkonto be-
lassen. Es wird im Zeitpunkt des Erreichens des ordentlichen Rücktrittsalters in einem 
Betrag ausbezahlt. Hat eine versicherte Person Anspruch auf eine Teilinvalidenrente, 
gelten diese Bestimmungen für den passiven Teil der Versicherung. 
 
 
(4) 
Freizügigkeitsleistung 
Hat die versicherte Person Anspruch auf eine Freizügigkeitsleistung, wird das vorhande-
ne Guthaben als zusätzliche Freizügigkeitsleistung fällig. Art. 24 des Vorsorgereglements 
ist anwendbar. 
 
 
 
Ziff. 4 - Rücktritt nach dem geplanten vorzeitigen Rücktrittsalter 
 
 
(1) 
Hat die versicherte Person ein Guthaben auf dem Zusatzkonto geäufnet und setzt ihre 
Erwerbstätigkeit über das geplante vorzeitige Rücktrittsalter fort, bleibt dieses Guthaben 
zum Einkauf der Vorsorgelücke bei den Altersleistungen bis zum Zeitpunkt des tatsächli-
chen Rücktritts reserviert. Eine weitere Äufnung des Zusatzkontos ist nur mit einer ent-
sprechenden schriftlichen Mitteilung der versicherten Person an die Stiftung möglich, in 
der der neue Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung angegeben ist. Die maximale Höhe 
der weiteren Vorfinanzierung berechnet sich gemäss Ziff. 2 Abs. 4 dieses Anhangs unter 
Berücksichtigung des neuen geplanten vorzeitigen Rücktrittsalters. 
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(2) 
Ist das Guthaben auf dem Zusatzkonto im Zeitpunkt des tatsächlichen Rücktritts höher 
als die zum Einkauf der Vorsorgelücke bei den Altersleistungen erforderliche Einkaufs-
summe, so werden mit dem übersteigenden Betrag die ordentlichen Altersleistungen um 
maximal 5% erhöht. 
 
 
(3) 
Mit dem allenfalls noch verbleibenden Betrag kann die versicherte Person im Zeitpunkt 
des tatsächlichen Rücktritts eine Überbrückungsrente einkaufen. Ihre Höhe ist auf die 
Höhe der maximalen AHV-Altersrente und ihre Auszahlungszeit auf die Zeit zwischen 
dem tatsächlichen Rücktritt und dem Altersrentenbeginn der AHV begrenzt. 
 
 
(4) 
Ein nach dem Einkauf der Überbrückungsrente auf dem Zusatzkonto noch verbleibender 
Betrag verfällt der Stiftung. 
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Anhang 5 - Teilliquidation (Artikel 27) 
 
 
 
Ziff. 1 - Grundlagen 
 
 
(1) 
Bei einer Teilliquidation haben die austretenden versicherten Personen einen individuel-
len oder kollektiven Anspruch auf die allenfalls vorhandenen freien Mittel der Stiftung 
(Art. 23 Abs. 1 FZG). Betragen die freien Mittel nicht mehr als 5% der Summe der Dek-
kungskapitalien von sämtlichen in der Stiftung verbleibenden Versicherten (Aktive und 
Rentner) sind die Voraussetzungen für eine Teilliquidation (Art. 53b BVG) in keinem Fall 
erfüllt. 
 
 
(2) 
Fehlt es nicht von vornherein an den Voraussetzungen gemäss Absatz 1, ist der Tatbe-
stand der Teilliquidation in folgenden Fällen vermutungsweise erfüllt: 

a. bei einer erheblichen Verminderung des Praxispersonals, sofern deswegen minde-
stens 5% der aktiven Versicherten aus der Stiftung ausscheiden; 

b. bei einer Restrukturierung der Praxis, die zur Auslagerung von Praxisteilen oder 
zur Schliessung der Praxis führt und deswegen mindestens 5% der aktiven Versi-
cherten aus der Stiftung ausscheiden; 

c. bei der Auflösung eines Anschlussvertrages, der mindestens 2 Jahre gedauert hat 
und wegen der Auflösung mindestens 5% der aktiven Versicherten aus der Stiftung 
ausscheiden. 

 
Der Stiftungsrat entscheidet, ob die Voraussetzungen für eine Teilliquidation erfüllt sind. 
 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Stiftung die Verminderung seines Personals bzw. die 
Restrukturierung seiner Praxis, die zu einer Teilliquidation führen kann, unverzüglich zu 
melden. 
 
 
 
Ziff. 2 - Bestimmung der Höhe der freien Mittel und Stichtag 
 
 
(1) 
Grundlage für die Bestimmung der freien Mittel bilden die letzte versicherungstechnische 
und die letzte kaufmännische Bilanz vor dem Stichtag. Massgeblich ist in jedem Fall die 
tatsächliche finanzielle Lage der Stiftung zu Veräusserungswerten. Als Stichtag gilt der 
Zeitpunkt des Ereignisses, das zur Prüfung des Tatbestandes der Teilliquidation Anlass 
gibt. 
 
Bei Vorliegen wichtiger objektiver Umstände (z.B. massiver Wertverlust auf den Wert-
schriften) kann der Stiftungsrat für die Bestimmung der freien Mittel auf die Jahresbilan-
zen des laufenden Jahres resp. auf unterjährige Bilanzen als Grundlage abstellen. 
 
Der Stiftungsrat kann den Stichtag je nach Situation abweichend von vorstehender Rege-
lung festlegen. Wenn nötig, bestimmt er für die Festlegung des Kreises der Betroffenen 
einen Zeitrahmen. 
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(2) 
Für die in der Stiftung verbleibenden Versicherten (Aktive und Rentner) werden die für 
den Fortbestand notwendigen Rückstellungen für versicherungstechnische Risiken, not-
wendige Rückstellungen für andere Risiken sowie die notwendigen Wertschwankungsre-
serven gebildet. 
 
 
 
Ziff. 3 - Aufteilung zwischen verbleibenden und austretenden versicherten 

Personen 
 
 
(1) 
Sind die Voraussetzungen für eine Teilliquidation gemäss Ziff. 1 Absätze 1 und 2 erfüllt, 
werden die vorhandenen freien Mittel der Stiftung zwischen den aus der Stiftung austre-
tenden und sämtlichen bei der Stiftung verbleibenden versicherten Personen im Verhält-
nis der Summe der Deckungskapitalien der verbleibenden Personen zur Summe der De-
ckungskapitalien der ausscheidenden Personen aufgeteilt. 
 
 
(2) 
Für nicht aus der Stiftung ausscheidende versicherte Personen verbleiben die freien Mit-
tel bei der Stiftung. 
 
 
 
Ziff. 4 - Übertragung der freien Mittel bei Auflösung des Anschlussvertrages 
 
 
(1) 
Treten die Versicherten nach Auflösung des Anschlussvertrages kollektiv in eine neue 
Vorsorgeeinrichtung ein, werden die freien Mittel kollektiv auf diese übertragen. Die Ab-
sätze 2 und 3 bleiben vorbehalten. 
 
 
(2) 
Verbleibt ein bestimmter Personenkreis der versicherten Personen bei der Stiftung (z.B. 
Altersrentnerinnen und Altersrentner), so bleibt der entsprechende Anteil der freien Mittel 
(vgl. Ziff. 3 Abs. 2 dieses Anhanges) bei der Stiftung. 
 
 
(3) 
Muss vorgängig der Auflösung des Anschlussvertrags eine Teilliquidation infolge erhebli-
cher Verminderung des Personals oder Restrukturierung der Praxis durchgeführt werden, 
bleibt der entsprechende Anteil der freien Mittel (vgl. Ziff. 3 Abs. 1 dieses Anhanges) vor-
erst bei der Stiftung. 
 
 
 
Ziff. 5 - Übertragung der freien Mittel bei erheblicher Verminderung des 

Personals bzw. Restrukturierung der Praxis 
 
 
(1) 
Versicherte, die infolge erheblicher Verminderung des Personals oder Restrukturierung 
der Praxis aus der Stiftung ausscheiden und nicht kollektiv in die neue Vorsorgeeinrich-
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tung eintreten, erhalten die für sie im Verteilplan ermittelten Anteile an den freien Mitteln 
zusätzlich zur Freizügigkeitsleistung. 
 
 
(2) 
Im Fall des kollektiven Eintritts in die neue Vorsorgeeinrichtung können die gemäss Ziff. 3 
Abs. 1 dieses Anhanges berechneten freien Mittel kollektiv oder individuell übertragen 
werden. 
 
 
 
Ziff. 6 - Verteilplan / Verteilschlüssel 
 
 
Die individuelle Verteilung bzw. kollektive Zuteilung der freien Mittel erfolgt gemäss ei-
nem Verteilplan. Der Verteilschlüssel beinhaltet folgende gleichgewichtige Komponenten: 

- das Alter der versicherten Person, 

- die Anzahl Dienst- oder Beitragsjahre, 

- das Deckungskapital ohne eingebrachte Freizügigkeitsleistungen zuzüglich der Vor-
bezüge für Wohneigentum und Auszahlung bei Scheidung innerhalb der letzten drei 
Jahre. 

 
 
 
Ziff. 7 - Versicherungstechnischer Fehlbetrag 
 
 
(1) 
Ein versicherungstechnischer Fehlbetrag wird per Stichtag gemäss Ziff. 2 Abs. 1 nach 
Art. 44 BVV2 ermittelt. 
 
 
(2) 
Die Aufteilung des versicherungstechnischen Fehlbetrags zwischen den versicherten 
Personen, die bei der Stiftung verbleiben, und denjenigen, die aus der Stiftung austreten, 
erfolgt analog Ziff. 3 Abs. 1 dieses Anhanges. 
 
 
(3) 
Ein allfälliger versicherungstechnischer Fehlbetrag wird den austretenden versicherten 
Personen individuell zugewiesen. Eintrittsleistungen und Einkaufssummen, welche in den 
letzten 12 Monaten vor dem Beschluss des Stiftungsrates zur Teilliquidation eingebracht 
wurden, bleiben für die Berechnung des Anteils am Fehlbetrag unberücksichtigt. 
 
 
(4) 
Der individuell ermittelte versicherungstechnische Fehlbetrag wird von der Freizügigkeits-
leistung in Abzug gebracht, sofern dadurch das Altersguthaben gemäss Art. 15 BVG 
nicht geschmälert wird. 
 
 
(5) 
Wurde die ungekürzte Freizügigkeitsleistung bereits überwiesen, muss die versicherte 
Person den zuviel überwiesenen Betrag der Stiftung zurückerstatten. 
 



Seite 62 / 62 

 

 03.07.2008 

Ziff. 8 - Verantwortlichkeiten 
 
 
Der Stiftungsrat legt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und dieses Reglements 
folgendes fest: 

- den Stichtag, 

- die freien Mittel und den zu verteilenden Anteil, 

- beim kollektiven Austritt: den kollektiven oder individuellen Anspruch der Übertragung 
sowie die Form der zu übertragenden Vermögenswerte beim kollektiven Anspruch, 

- den Verteilplan. 
 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Stiftung sämtliche im Zusammenhang mit einer Teilli-
quidation relevanten Daten unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 
Ziff 9 - Information der versicherten Personen / Einsprachen 
 
 
(1) 
Sobald der genehmigte Verteilplan vorliegt, informiert die Stiftung sämtliche betroffenen 
versicherten Personen namentlich über: 

- das Vorliegen eines Teilliquidationstatbestands gemäss diesem Reglement, 

- den zu verteilenden Gesamtbetrag der freien Mittel, 

- den Verteilschlüssel und die Höhe des ihnen individuell zukommenden Teilbetrags 
bzw. die Höhe des kollektiven Betrags, 

- das Recht, gegen den Verteilplan innert 30 Tagen seit dessen Zustellung bei der Stif-
tung schriftlich Einwendungen vorzubringen, 

- das Recht, die Voraussetzungen, das Verfahren zur Teilliquidation und den Verteilplan 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen seit Zustellung des Bescheids 
der Stiftung zu den Einwendungen mittels schriftlicher Einsprache überprüfen zu las-
sen. 

 
 
(2) 
Ein Rechtsanspruch auf individuell zugeteilte Mittel bzw. auf die Übertragung des kollek-
tiven Betrags entsteht erst nach unbenutztem Ablauf der Fristen gemäss Absatz 1. Bei 
Einsprache an die Aufsichtsbehörde entsteht der Rechtsanspruch sobald der Entscheid 
der Aufsichtsbehörde in Rechtskraft erwachsen ist. 
 


